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Manfred A. Dauses / Dieter O. A. Wolf

Weltraum und Sicherheit

I. Der Stand der Weltraumtechnik

Am 24. Januar 1978 stürzte der sowjetische 
Atomsatellit Kosmos 954 über unbewohntem 
kanadischem Gebiet ab. Schaden entstand 
nicht. Jedoch hat der Zwischenfall die 
Weltöffentlichkeit aufgeschreckt und beun-
ruhigt. Der abgestürzte Sowjettrabant hatte 
sich in einer 240 km hohen ost-westlichen 
Umlaufbahn befunden, die bei jeder Erd-
umrundung wechselte, so daß weite Teile 
des Erdballs, darunter das Gebiet der Bundes-
republik, überflogen wurden. Vermutungen 
zufolge handelte es sich um einen Militärsa-
telliten, dessen Mission die Radarüberwa-
chung amerikanischer Hochseeschiffe und 
Unterseeboote insbesondere im Atlantischen 
Ozean gewesen sein soll. Der Atomreaktor, 
der mit etwa 45 kg angereicherten Urans ar-
beitete, soll dem Betrieb des Radargerätes ge-
dient haben1). Nicht auszuschließen sind 
Spekulationen, wonach der Atomsatellit ein 
mit Laser-Strahlung arbeitender sog. Killer-
satellit war, dessen Aufgabe darin bestand, 
gegnerische Satelliten auszuschalten. Diesen 
Spekulationen zufolge soll der Atomreaktor an 
Bord für den Betrieb der Laser-Kanone be-
stimmt gewesen sein.

1) The International Herald Tribune, 25. 1. 1978,
S. 1.
2) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. 2. 1978.

Das spektakuläre Ereignis hat der Weltöffent-
lichkeit erstmals einen Aspekt der Raumfahrt 
zum Bewußtsein gebracht, den sie sich zuvor 
kaum vergegenwärtigt hatte: die Gefahr eines 
nuklearen „Fallout" aus beschädigten Raum-
fahrzeugen. Es hat deutlich gemacht, daß die 
verwendeten Sicherheitstechniken nicht aus-
reichen, um auszuschließen, daß die Atmo-
sphäre durch nukleare Verschmutzung 
infolge Versagens bedroht wird. Nach Anga-
ben von Bundesinnenminister Maihofer vor 
dem Innenausschuß des Bundestages wurden 
bisher 40 Raumflugkörper mit nuklearer Ener-
gieversorgung in den Weltraum gestartet. 21 
davon befinden sich noch in der Erdumlauf-
bahn 2).

Seit dem Start des ersten künstlichen Erdbe-
gleiters Sputnik I am 4. 10. 1957 sind über 20 * 

Jahre verstrichen. Der Raumfahrtpremiere 
folgten kontinuierlich weitere Pioniertaten: 
Am 12. 4. 1961 unternahm der erste Mensch, 
der Sowjetrusse Juri Gagarin, einen Ausflug 
in den erdnahen Raum. Am 20. 7. 1969 
setzten die amerikanischen Astronauten 
Neil A. Armstrong und Edwin E. Aldrin im 
Zuge der bisher aufwendigsten Raumfahrtmis-
sion Apollo-11 als erste ihren Fuß auf die 
Mondoberfläche. Bekannt sind ihre Worte: 
„We came in peace for all mankind." Am 
22.6.1972 ging die automatische sowjetische
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neten.

Weltraumforschung und Weltraumnutzung 
gehören heute gleichsam zu den technischen 
Handfertigkeiten unserer Zeit. Für den Be-
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reich des erdnahen Raumes sind sie über das 
Stadium der avantgardistischen Pionierlei-
stung hinausgewachsen und in die Phase der 
technologischen und wirtschaftlichen Nutzan-
wendung eingetreten. Die beachtliche Zahl 
erfolgreicher Satellitenstarts legt ein beredtes 
Zeugnis für diesen Fortschritt ab. Bis zum 
31. 12. 1976 hatte die Internationale Fernmel-
deunion (Genf) den gelungenen Start von 
2 117 Satelliten und Raumsonden registriert. 
Von diesen waren 1 096 sowjetischer und 907 
amerikanischer Herkunft. Den Rest teilten 
sich weitere Staaten und internationale Orga-
nisationen 3). Tatsächlich dürften die Zahlen 
noch höher liegen, bedenkt man die Abnei-
gung insbesondere der Sowjetunion gegen-
über unerwünschter Publizität bei militä-
rischen Projekten. Bei insgesamt 50 bemannten 
Raumflügen haben bisher 71 amerikanische 
und 62 sowjetische Kosmonauten die Erde zu 
einem Flug in den Weltraum verlassen, so 
daß auch der bemannte Raumflug bereits 
weitgehend seinen sensationellen Charakter 
verloren hat.

3) Johansen, Nun der Raumfahrt-Routine entge-
gen. Vor zwanzig Jahren: Sputnik I, der erste Erd-
satellit von Menschenhand. Rückblick und Aus-
blick, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. 10. 1977,
S. 7.

4) Vor zwanzig Jahren jubelten die Amerikaner: 
Ihr erster Satellit gestartet. Auf zwei „Sputniks"' 
der Sowjets folgte „Explorer I". Das Ende eines 
Traumas, Wernher von Brauns Rakete, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 1. 2. 1978.

Anwendungssatelliten dienen heute der Wet-
ter- und Katastrophenforschung, der Luft- und 
Senaviga tion, der astronomischen, atmosphä- 
rologischen und geophysikalischen For-
schung, der Nachrichtenübermittlung und Erd-
erkundung. Sie sind in der Lage, binnen kür-
zester Zeit die Erdoberfläche zu vermessen. 
Sie registrieren Raketenstarts und Truppenbe-
wegungen. Sie haben den internationalen 
Fernmeldeverkehr revolutioniert; satelliten-
übertragene Fernsehsendungen sind zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Geosatelite n 
forschen nach Erdöl und anderen Bodenschät-
zen, orten Fischgründe und analysieren land-
wirtschaftliche Nutzungsarten. Sie haben 
die Wettervorhersagen verbessert und dem 
Katastrophenschutz neue Möglichkeiten eröff-
net. Der wissenschaftliche, aber auch prakti-
sche Gewinn der Raumfahrt ist beträchtlich: 
Der Einsatz von Satelliten und Raumsonden 
hat nicht nur neue Erkenntnisse über Sonnen-
aktivitäten, Planeten, Fixsterne und Galaxi-
en, die oberen Atmosphäreschichten und die 
kosmische Strahlung vermitelt,  sondern auch 
neue Wege der Erkenntnis über Gestalt und 
geophysikalischen Aufbau der Erde, über 
Rohstofflager, biologisches Gleichgewicht *  

und Umwelterhaltung gewiesen. Es ist damit 
zu rechnen, daß bis Ende des 20. Jahrhunderts 
alle Planeten des Sonnensystems von Explo-
rationssonden untersucht sein werden.

Raketenspezialisten, Politiker und Publizisten 
haben zu Beginn des Raumfahrtzeitalters der 
Hoffnung Ausdruck verliehen, daß mit der 
Entwicklung der Raumfahrt auch die Einsicht 
wachsen möge, daß jeder Ausweitung natio-
naler Rivalitäten in den Kosmos von den An-
fängen an zu wehren ist. Die Illusion der er-
sten Stunde ist heute einer bitteren Ernüchte-
rung gewichen. Der Weltraum ist zu einer 
wirtschaftlich, politisch und militärisch 
gleichermaßen umstrittenen Interessensphäre 
der Großmächte geworden. Die zunehmende 
Bedeutung seiner Erschließung hat prestige-
süchtigen Nationen die Möglichkeit eröf net, 
ihr technisches Können im All im rivalisie-
renden Wettstreit zu messen. Die Auswirkun-
gen auf den Sicherheitsbereich liegen auf der 
Hand: Der Überflug fremden Staatsgebiets 
durch Satelliten hat die Einflußsphäre der 
raumfahrenden Nationen um ein Beträchtli-
ches erweitert. Eingriffe in die territoriale 
Hoheit von Drittstaaten sind machbarer und 
damit wahrscheinlicher geworden. Das Wort, 
daß überall, wohin der Mensch gelange, auch 
Krieg möglich sei, ist im Rüstungswettlauf der 
Nationen zu einer alles bedrohenden Realität 
geworden.
Entgegen anfänglichen Versicherungen der 
Großmächte bildet der Weltraum inzwischen 
auch militärisch einen Gegenstand unmittel-
barer Machtentfaltung. Die Möglichkeit eines 
Mißbrauches der hochentwickelten Technolo-
gien wirft die Frage nach militärischer Si-
cherheit und Selbsterhaltung in neuem Lichte 
auf. Nach Ansicht der Experten des Internatio-
nalen Friedensforschungsinstituts in Stock-
holm verfolgen etwa 60 Prozent der in den 
letzten Jahren gestarteten Satell

4
iten eindeutig 

militärische Aufgaben )• Das Gleichgewicht 
verschiebt sich noch stärker zugunsten der 
militärischen Weltraumnutzung, wenn man be-
denkt, daß auch die Erkenntnisse ausgesprochen 
ziviler Missionen, wie zur Wetter- und Kata-
strophenforschung, astronomischen, atmosphä- 
rologischen und geophysikalischen Explora-
tion, Nachrichtenübermittlung und Boden-
schatzerkundung, militärisch auswertbar sind. 
Zivile und militärische Aspekte der Raumfahrt 4 
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sind untrennbar miteinander verknüpft. Damit 
hat sich die Befürchtung bewahrheitet, daß 
sich die Projektion nationaler Spannungen und 
Konflikte auch in den Weltraum fortsetzen 

würde. Die Erkenntnis, daß daraus Katastro-
phen kosmischer Ausmaße entstehen können, 
hat die Weltöffentlichkeit in letzter Zeit tief 
verunsichert.

II. Die militärische Nutzung des Weltraums

1. Spionagesatelliten

Wenn auch der überwiegende Teil der mili-
tärischen Weltraumaktivitäten der Geheim-
haltung unterliegt, so ist der Einsatz von 
Raumflugkörpern im strategischen Bereich 
doch seit längerem bekannt. Das Ringen der 
Großmächte um Angriffs- und Verteidigungs-
positionen im Weltraum ist in den letzten 
Jahren in eine entscheidende Phase getreten: 
Während einerseits politische Verhandlun-
gen zur Minderung internationaler Spannun-
gen im Vordergrund stehen, nimmt anderer-
seits die Auseinandersetzung um die militä-
rische Vorherrschaft im Weltraum unaufhalt-
sam ihren Fortgang. Die Schaffung eines wirk-
samen Früherkennungs- und Abwehrs

5

ystems 
ist zu einer Forderung der Selbstbehauptung 
geworden ).

Der hauptsächliche Anwendungsbereich der 
militärischen Weltraumtätigkeiten ist zur Zeit 
noch präventiver und defensiver Art. Er liegt 
in der satellitären Aufklärung und Erkun-
dung, für die ein stetig wachsender Anteil der 
sowjetischen und amerikanischen Haushalts-
mittel, die für die Raumfahrt vorgesehen sind, 
verwendet wird. Neueren Meldungen zufolge 
steht auch Rotchina bereits im Begriffe, ein 
strategisches Aufklärungspotential aufzubau-
en. Satellitenaufklärer haben heute in weitem 
Umfang die Aufgaben übernommen, die bis 
zu der spektakulären U-2-Krise im Jahre 
1960 von den Luftaufklärern versehen wur-
den. Allerdings gelangen auch die letzteren 
— was in der Öffentlichkeit weniger bekannt 
ist — weiterhin zum Einsatz (so seitens der 
USA verbesserte U-2- und SR-71-Maschinen). 
Ein satel itäres Beobachtungsnetz hat gegen-
über der — eindeutig völkerrechtswidrigen — 
Luftaufklärung in fremdem Staatsgebiet ver-
schieden 6e Vorteile ):

a) Das höhenbedingte weite Gesichtsfeld der 
Aufklärungssatelliten ermöglicht es, die ge-
samte Erdoberfläche in verhältnismäßig kur-
zer Zeit aus sicheren Höhen optisch zu erfas-
sen und zu überwachen. Da die Satelliten mit 
Sensoren ausgestattet sind, die den gesamten 
Bereich des elektromagnetischen Spektrums 
abdecken, ergeben die aufgenommenen Daten 
eine Vielzahl breitgestreuter Informationen, 
die militärisch auswertbar sind.

b) Geosatelliten bewegen sich auf ballisti-
schen Bahnen, die, von minimalen Einflüssen 
der Restatmosphäre abgesehen, nur dem 
Wechselspiel von Schwer- und Schleuderkraft 
gehorchen. Ihre Trajektorien (Bahnen) sind da-
her mit hoher Genauigkeit vorausberechenbar, 
was die genaue geometrische Erfassung von 
Entfernungen, Winkeln und Richtungen er-
möglicht und damit neue geographische und 
kartographische Erkenntnisse erschließt.

c) Der größere Abstand des Satellitenaufklä-
rers vom Zielobjekt gestattet die deutlichere 
Wahrnehmung weitflächiger Kontraste etwa 
von Bodenbeschaffenheit, Vegetationsgrenzen 
oder Siedlungsgebieten. Dies gilt insbesonde-
re, wenn multispektrale Geräte eingesetzt 
werden.

d) So überraschend es erscheinen mag, auch 
die Auflösungsqualität satellitärer Erdaufnah-
men ist derjenigen von Flugzeugaufnahmen 
aus großen Höhen heute nicht mehr unterle-
gen. Kameraausrüstung und Auflösungsvermö-
gen haben in den letzten Jahren erhebliche 
Verbesserungen erfahren. Expertenangaben 
zufolge vermögen Satellitenaufklärer aus Hö-
hen von 160 km (der unteren Grenze stabiler 
Geosatellitenbahnen) noch Gegenstände in 
nur 50 cm Abstand voneinander zu unter-
scheiden. Dies entspricht etwa der Wahrneh-
mung eines brennenden Streichholzes oder ei-
ner einzelnen Person.

Der erste Start eines amerikanischen Spiona-
gesatelliten gelang im Jahre 1960. Da seine 
erklärte Mission die militärische Erkundung 
auf sowjetischem Staatsgebiet war, rief seine 
Entsendung lebhaften Protest seitens der So-

5 B 14

5) Hoose. Die militärische Nutzung der Weltraum-
fahrt, Soldat und Technik 8/1974, S. 420 ff.
6) Dauses/Wolf, L' espionnage par satellites et 
l'ordre international, Revue Generale de 1’ Air et 
de l'Espace 1973/3, S. 283 ff., 286 ff.; Hoose, a. a. O., 
S. 428.



wjetunion hervor7). Das amerikanische Satel-
litenaufklärungsprogramm dürfte sein opera-
tionelles Stadium gegen 1965 erreicht haben. 
Heute patrouillieren amerikanische Spionage-
satelliten über den weiten Territorien der 
Sowjetunion, Rotchinas, des mittleren und 
fernen Ostens. Sie spüren Raketenbasen und 
militärische Einrichtungen auf und überwa-
chen Verkehrswege, Transporte und Truppen-
bewegungen. Beim Einmarsch der UdSSR in 
die CSSR 1968, im chinesisch-sowjetischen 
Grenzkonflikt 1969, im pakistanischen Kon-
flikt 1971, im Vietnamkrieg und in der Nah-
ostkrise dienten sie der operationeilen und 
taktischen Aufklärung. Im Rahmen der Abrü-
stungskontrollen werden sie zur unerläßli-
chen Überwachung der Einhaltung der SALT- 
Absprachen durch die Sowjets eingesetzt.

8) Hoose, Militärische Aufklärungssatelliten der 
US-Luftstreitkräfte, Soldat und Technik 3/1976,
S. 122 f.; ders., a. a. O., S. 428; Dauses/Wolf, 
a. a. O.

Grundlage der strategischen Aufklärung 
durch die Vereinigten Staaten sind zwei 
Grundtypen von Satellitenaufklärern, die sich 
voneinander durch die Höhe ihrer Umlauf-
bahn unterscheiden: Sog. area surveillance 
satellites bewegen sich in Umlaufhöhen zwi-
schen 300 und 500 km. Sie haben zwar eine 
relativ geringere Bodenauflösung, dafür je-
doch einen weiteren Gesichtswinkel, so daß 
sie sich in erster Linie für die Überwachung 
weiter Gebiete eignen. Sie bleiben etwa drei 
bis vier Wochen in ihrem Orbit vor Wieder-
eintritt ihrer Nutzlast. Demgegenüber umkrei-
sen die sog. close-look satellites die Erde an 
der unteren Grenze stabiler Umlaufbahnen in 
Höhen zwischen 150 und 200 km. Da sie ein 
besonders hohes Maß optischer Auflösung er-
zielen können, eignen sie sich zur gezielten 
Überwachung einzelner militärischer Schlüs-
selgebiete. Sie befliegen meist die polare Um-
laufbahn, bleiben jedoch bis zu ihrem Absturz 
als Folge des Bremswiderstandes der Atmo-
sphäre nur wenige Tage im Raum. Im Gegen-
satz zu den area surveillance satellits, die auf-
genommene Daten über Funk zu Bodenstatio-
nen weiterleiten, arbeiten close-look satellits 
mit Filmmaterial, das belichtet über bestimm-
ten Gebieten abgeworfen und von militäri-
schen Spezialflugzeugen im Flug aufgefangen 
wird.

Amerikanische Satellitenaufklärer verwenden 
je nach Mission unterschiedliche Frequenz-
bänder des elektromagnetischen Spektrums. 
Ferret-Satelliten, von denen jährlich zwei bis 
drei mit den Hauptzielgebieten UdSSR und

7) Possony, Reconnaissance in Time Perspective, 
Open Space and Peace (hg. Ossenbeck/Kroeck), 
Stanford/Cal. 1964, S. 15 ff. 31 ff.

Rotchina gestartet werden, sollen Signale des 
gegnerischen Funkverkehrs und der Radar-
stellungen auffangen. Sie sind mit Sensoren im 
Lang- bis Ultrakurz- und Mikrowellenbereich 
ausgestattet. Infrarottechniken finden für me-
teorologische und Erderkundungssatelliten 
Verwendung. Sie durchdringen Wolkenfelder 
und fertigen Nachtaufnahmen. Sie sind auch 
Bestandteil des Raketenfrühwarnsystems, da 
sie den Wärmeausstoß startender Raketen 
registrieren (so die MIDAS — Missile Defense 
and Alarm System-Serie).

Seit 1972 setzen die USA eine zusätzliche 
weitere Aufklärungsserie, die 15 Meter lan-
gen und daher sehr stabilen Raumschiffe „Big 
Bird" ein. Ihre Lebensdauer beträgt drei bis 
vier Monate, wobei sie durch Zusatztrieb-
werke auf ihrer Umlaufbahn in 150—180 km 
Höhe gehalten werden. Durch neuartige Ka-
merasysteme mit langen Brennweiten sollen 
sie ein Bodenauflösungsvermögen von 10 (!) 
cm erzielen 8).

Ähnlich wie die Vereinigten Staaten betreibt 
die Sowjetunion —- entgegen ihren anfängli-
chen Protesten gegen die US-Aktionen — um-
fangreiche Raumspionageprogramme. Trotz 
des hohen sowjetischen Geheimhaltungsgra-
des liegen zuverlässige Informationen vor, 
daß im Rahmen der Kosmos-Serie auch eine 
größere Zahl Aufklärungssatelliten gestartet 
wurden. Angaben von Experten zufolge soll 
fast die Hälfte der Satelliten der Kosmos-Se-
rie zu militärischen Aufklärungszwecken be-
trieben worden sein. Auch die UdSSR ver-
wendet ELINT-(Elektronic Intelligence-)Sy- 
steme und Fotoaufklärungssatelliten. Letztere 
fliegen meistens erdnah (Perigäum etwa 150 
km); ihre Hauptzielgebiete sind die USA, 
Westeuropa und Rotchina.

Nach neueren Meldungen soll auch die 
Volksrepublik China bereits in der Lage sein, 
eigene militärische Aufklärungssatelliten zum 
Einsatz zu bringen. Sie hat am 26. 7. 1976 ei-
nen wissenschaftlichen Erderkundungssatelli-
ten gestartet, dessen technische Ausrüstung 
durch geringfügige Weiterentwicklung in ei-
nen militärischen Aufklärungssatelliten ver-
wandelt werden könnte. Sollte den Chinesen 
dieser weitere Fortschritt gelingen, würden die 
zukünftigen SALT-Verhandlungen vor neue 
Tatsachen gestellt, da China damit als dritte 
Macht nach den USA und der UdSSR über ein *  
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strategisches Offensiv- und Aufklärungspon- 
tential verfügen würde. Gerade das Fehlen 
entsprechender Aufklärungs- und Verifikati-
onsmöglichkeiten aber war es, was Frankreich 
und Großbritannien bisher davon abgehalten 
hat, an den SALT-Runden teilzunehmen, ob-
wohl auch sie bereits

9
 über weitreichende 

Atomraketen verfügen ).

2. Raumwaffensysteme

Durch den Absturz des sowjetischen Atomsa-
telliten ist nunmehr auch einer breiteren Öf-
fentlichkeit bewußt geworden, daß die Sowjet-
union den Weltraum in ihre Bestrebungen um 
die militärische Vorherrschaft einbezogen hat. 
Bereits seit Jahren sprechen Experten den 
Sowjets die Fähigkeit zu, offensive Maßnah-
men der Raumkriegsführung zu treffen. Es ist 
die Rede von Jagd- oder sog. „Killer"-Satelli- 
ten, die in der Lage sein sollen, unliebsame 
Raumflugkörper des Gegners auf Befehl auszu-
schalten. Die Entwicklung solcher Angriffssa-
telliten ist für die internationale Sicherheit des-
halb von überragender Bedeutung, weil ein 
funktionierendes Satellitenaufklärungsnetz für 
die Verteidigung der westlichen Welt eine 
vitale Voraussetzung ist. Angesichts der so-
wjetischen Weigerung, Kontrollen an Ort 
und Stelle zuzulassen, stellt es bisher die ein-
zige Möglichkeit dar, rasch und zuverlässig 
Informationen über militärische Aktionen des 
Ostblocks zu erhalten und zugleich die Ein-
haltung der SALT-Verpflichtungen zu über-
wachen.

Der einmütige Wunsch der Menschheit geht 
dahin, den Weltraum und die Himmelskörper 
von militärischen Auseinandersetzungen frei-
zuhalten. Sollte es gleichwohl zum unbe-
grenzten Kriege kommen, so ist nicht auszu-
schließen, daß auch Jagd- und Abfangsatelli-
ten zum Einsatz gelangen. In diesem Falle 
werden es die physikalischen Gesetzmäßig-
keiten des Weltraums mit sich bringen, daß 
sich der Kampf zwischen Raumflugkörpern 
nach anderen Techniken abspielen wird als 
der konventionelle Luftkrieg.

Grundsätzlich bestehen drei Möglichkeiten, 
Raumwaffen technisch zum Einsatz zu brin-
gen: Interkontinentalraketen (Intercontinental 
Ballistic Missiles — ICBM) erreichen die Um-
laufgeschwindigkeit nicht; sie beschreiben 
eine teilelliptische Bahn zwischen ihrem

9) Hoose, China mit strategischem Aufklärungspo-
tential?, in: Soldat und Technik 1/1976, S. 39.

Start- und Aufschlagpunkt. Andererseits kön-
nen Gefechtsköpfe und insbesondere nukleare 
Gefechtsköpfe in Erdumlaufbahn gebracht (sa- 
tellisiert) werden. Sie umkreisen dann die 
Erde solange, bis ihre tödliche Nutzlast abbe-
rufen wird, infolge der Abbremsung durch die 
Atmosphäre abstürzt oder durch einen Zu-
satzantrieb in den äußeren Weltraum hinaus- 
geschossen wird. Diese zweite Raumwaffen- 
gattung wird als Multiple Orbital Bombard- 
ment Satellites (MOBS) bezeichnet.

ICBM und MOBS weisen deutliche mili-
tärstrategische Nachteile auf: ICBM errei-
chen bei großen Entfernungen zwischen Start- 
und Zielpunkt hohe Apogäen und sind daher 
für Früherkennungssysteme relativ leicht aus-
zumachen. MOBS unterscheiden sich nach ih-
ren Bahneigenschaften zwar nicht von ande-
ren Geosatelliten, doch sind ihre Trajektorien 
(Bahnen) durch die himmelsmechanischen 
Kräfte für die Dauer ihres Aufenthaltes im luft-
leeren Raum festgelegt. Die Doppelwirkung ih-
res eigenen Umlaufes und der Erdrotation hat 
zur Folge, daß sie den gleichen Punkt der 
Erdoberfläche nur in größeren, meist un-
regelmäßigen Zeitintervallen überfliegen. Sie 
stehen daher nur geringe Zeit über dem ei-
gentlichen Zielgebiet zur Verfügung. Da 
ihre Bahnen leicht berechenbar sind, sind sie 
gegenüber eventuellen Raumabwehrsystemen 
verwundbar. Außerdem kann ihr Fehlstart 
oder ein späterer Absturz unabsehbare Gefah-
ren heraufbeschwören.

Um den Nachteilen der ICBM und MOBS zu 
entgehen, könnten waffentragende Systeme 
erst im Einsatzfall auf die gewählte Umlauf-
bahn versetzt werden. Vor Vollendung einer 
vollen Erdumrundung könnten sie durch Ab-
bremsen zum Absturz über dem Zielgebiet ge-
bracht werden. Durch dieses System, das un-
ter dem Begriff Fractional Orbital Bombard- 
ment Satellites (FOBS) bekannt ist, könnte je-
des beliebige Ziel auf der Erdoberfläche bin-
nen kurzem angesteuert werden, wobei 
gleichzeitig — als Folge geringerer Umlauf-
höhen — die Vorwarnzeiten beträchtlich ver-
kürzt würden. Praktisch könnte der genaue 
Zielpunkt erst bei Einsetzen der Abbremspha-
se erkannt werden. Diese wäre etwa drei Mi-
nuten vor dem Zeitpunkt des Aufpralles.

Sowjetische Satellitenenversuche beim Wie-
dereintritt in die Atmosphäre veranlaßten 
die amerikanische Regierung bereits 1967 zu 
der Vermutung, daß die Sowjets FOBS ent-
wickle und im Weltraum teste. Die Versuchs-
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serie wurde 1970 eingestellt. Möglicherweise 
besitzt die Sowjetunion nunmehr ein einsatz-
bereites FOBS-System, das erforderlichenfalls 
auch nukleare Sprengköpfe befördern könnte. 
Demgegenüber sind amerikanische FOBS-Ent- 
wicklungen nicht bekannt10  ). MOBS wurden, 
soweit bekannt, bisher von keiner der beiden 
Supermächte aufgelassen.

10) Hoose, a. a. O„ S. 422.
11) Johansen, Vorbereitungen für einen Roboter-
krieg im All, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
18. 2. 1978, S. 5.

12) Hoose, Sowjets forcieren militärische Welt-
raumprojekte, in: Soldat und Technik 3/1977, 
S.158 f.
13) Pietsch, Politik mit Killersatelliten. Der waf-
fenstrategische Wettlauf zwischen den atomaren 
Supermächten gefährdet SALT und NATO, Rhei-
nischer Merkur, 17. 2. 1978, S. 32.
14) Johansen, Vorbereitungen für einen Krieg im 
Weltraum, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
20. 7. 1977, S. 3.

Nicht weniger beunruhigend als die Entwick-
lung strategischer Raum-Erde-Systeme sind 
die Perspektiven eines Einsatzes von 
Raum-Raum-Systemen im unbegrenzten kos-
mischen Krieg. Seit 1968 haben die Sowjets 
Testflüge mit Raum-Raum-Waffen unternom-
men. Die USA beobachteten erstmals am 
10. 10. 1968 ein sowjetisches Experiment mit 
einem Killer-Satelliten (Kosmos 248 und der 
zehn Tage später startende Kosmos 249). Die 
beiden Satelliten wurden auf solche Umlauf-
bahnen versetzt, daß sie sich gegenseitig in un-
mittelbarer Nähe passierten. Sodann sprengte 
einer der beiden Satelliten sich selbst und 
den Nachbarsatelliten. Bis 1971 folgten fünf 
weitere Zerstörungsversuche mit je zwei Satel-
liten. Die Tests wurden, vermutlich wegen ei-
niger Fehlschläge, von 1972 bis 1975 unter-
brochen, jedoch Anfang 1976 wiederaufge-
nom 11men ).

Die USA hatten bis vor kurzem den Welt-
raum als Schauplatz militärischer Auseinan-
dersetzungen ausgeklammert und ihre militär-
technische Entwicklung auf Aufklärung, 
Frühwarnung, Überwachung und Fernmelde-
verbindungen mittels Satelliten beschränkt. 
Authentischen Berichten zufolge haben 
sie Versuche durchgeführt, ihre Raum-
flugkörper gegen Störungen und Blendun-
gen durch Laser-Strahlen zu schützen. Sie sol-
len gleichfalls Möglichkeiten untersucht ha-
ben, gegnerische Satellitenangriffe mit La-
ser-Strahlung abzuwehren. Ferner ist durch-
gedrungen, daß die USA sog. „stille" 
Satelliten in den Weltraum aufgelassen ha-
ben. Diese sind als Ersatz für etwaige Satelli-
tenausfälle gedacht. Da sie keine Strahlung 

absondern, sind sie von den Sowjets nicht 
wahrzunehmen 12   ).

Die Entwicklung sog. Killer-Satelliten kann 
nicht ohne Auswirkungen auf die weltpoliti-
sche Gleichgewichtslage bleiben. Da die 
westliche Welt auf den Einsatz ihrer Aufklä-
rungssatelliten zur Informationsbeschaffung 
in stärkerem Maße angewiesen ist als der 
Ostblock gegenüber der offenen Gesellschafts-
ordnung des Westens, würde eine Ausschal-
tung der Satelliten-Aufklärung einen ernsten 
Rückschlag für das militärische Verteidi-
gungspotential der freien Welt bedeuten.

Daher werden auch die Vereinigten Staaten 
auf Dauer nicht umhinkönnen, ihrerseits 
Raumwaffensysteme bis zum Stadium der Ein-
satzfähigkeit voranzutreiben. Zwar hat die 
amerikanische Regierung bisher noch nicht 
grünes Licht für die Stationierung von Jagd-
satelliten im erdnahen Raum gegeben, jedoch 
läßt auch Präsident Carter die bereits von sei-
nem Amtsvorgänger Ford eingeleitete For-
schung und Entwicklung fortsetzen. Der 
amerikanische Verteidigungsminister Brown 
hat kürzlich vor Kongreßabgeordneten darge-
legt, daß die USA zwar nicht den Wunsch hät-
ten, sich am Wettrüsten im Weltraum zu be-
teiligen, daß ihnen jedoch angesichts des so-
wjetischen Potentials auf diesem Sektor kei-
ne andere 13 Wahl bleibe ).

Das amerikanische Konzept sieht den Start 
von Raketen vor, die mit konventionellen 
Sprengkörpern ausgestattet sind, vom Erdbo-
den aus gestartet werden und unmittelbar die 
Verfolgung feindlicher Satelliten aufnehmen. 
Dies leitet gleichzeitig eine neue Etappe der 
Weltraumrüstung ein; denn die Vereinigten 
Staaten wären damit im Gegensatz zur So-
wjetunion in der Lage, gegnerische Raumflug-
körper unmite lbar vom E

14
rdboden aus unter 

Beschuß zu nehmen ).
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III. Die Rechtsordnung im Weltraum

1. Die Abrüstungsfrage — Genesis des Welt-
raumrechts

Die Entstehung einer eigenständigen Rechts-
ordnung im Weltraum war von den Anfängen 
an eng mit dem Bemühen der Großmächte 
verknüpft, durch allgemeine und vollständige 
Abrüstung zur Sicherung des Weltfriedens 
beizutragen. Die Verbindung der Weltraum-
frage mit der Abrüstungsfrage ergab sich in 
erster Linie daraus, daß ballistische Geschos-
se im Rahmen der Abrüstung

15
sverhandlungen 

stets eine beherrschende Rolle spielten ).

Bekanntlich löste in der Zeit nach 1955 eine 
Phase der kooperativen Bipolarität der Super-
mächte USA und UdSSR das Verhältnis feind-
lichen Antagonismus ab, das im Anschluß an 
den Zweiten Weltkrieg eingesetzt hatte. Einer 
der Anwendungsbereiche der neuen Koopera-
tion war die Weltraumfrage. Bemerkenswert 
ist, daß am Anfang der Auseinandersetzung 
in dieser Frage ein durchaus friedliches Er-
eignis stand: das Internationale Geophysikali-
sche Jahr, das vom 1.7.1957 bis zum 
31. 12. 1958 dauerte. Es war ein Vorhaben rein 
wissenschaftlichen Charakters und diente der 
Vermehrung der Kenntnisse über die Erde 
und den Weltraum. Schon kurze Zeit danach 
aber wurde der Weltraum mit in den Strudel 
der politischen Großmachtauseinandersetzun-
gen gerissen. Im August 1957 erprobten die 
Sowjets ihre ersten Interkontinentalraketen. 
Obwohl der amerikanische Geheimdienst CIA 
bereits im Jahre 1955 die Entsendung eines 
sowjetischen Erdtrabanten vorausgesagt hat-
te, lähmte Entsetzen die amerikanische Mili-
tärmacht, als die Sowjets am 4. 10. 1957 mit 
dem Start von Sputnik I das Fenster zum 
Weltall aufstießen. Das amerikanische Presti-
ge erreichte fast einen Nullpunkt, als am 
6. 12. 1957 das amerikanische Unternehmen 
Vanguard infolge einer Explosion der Träger-
rakete vor dem Start fehlschlug. Erst am 
31. 1. 1958, zu einem Zeitpunkt, als Sputnik I 
längst verglüht war und bereits der zweite 
sowjetische Erdsatellit Sputnik II mit der 
Hündin Laika an Bord den Erdball umkreiste, 
gelang den Vereinigten Staaten die Entsen-
dung ihres ersten Satelliten Explorer I.

Die Vereinigten Staaten unternahmen in der 
Folgezeit fieberhafte Anstrengungen, den so-
wjetischen Vorsprung der ersten Stunde wett-

zumachen. Durch verstärktes Forschungsbemü-
hen suchten sie die anfängliche Technologie-
lücke zu füllen. Wernher von Brauns Mann-
schaft, deren weitreichende Pläne Präsident 
Eisenhower bislang als politisch unerwünscht 
abgelehnt hatte, erhielt nunmehr freie Hand. 
Gleichzeitig war die amerikanische Diploma-
tie bestrebt, Weltraumversuche unter interna-
tionale Kontrolle zu zwingen und die Frage 
der Ordnung im Weltraum aus der Frage der 
allgemeinen Abrüstung herauszulösen.

Bereits am 10. 1. 1957 hatte Präsident Eisenho-
wer in seiner State of the Union Message die 
Bereitschaft der Vereinigten Staaten erklärt, 
ein Abkommen zur internationalen Kontrolle 
des Weltraums abzuschließen. Entsprechend 
der präsidentiellen Botschaft brachte der 
amerikanische Vertreter im Rahmen der Ab-
rüstungsverhandlungen im Politischen Aus-
schuß der Vereinten Nationen den Vorschlag 
ein, die Erprobung von Weltraumgegenstän-
den einer internationalen Kontrolle zu unter-
werfen. Der amerikanische Vorschlag wurde 
auf den Sitzungen des Abrüstungsausschusses 
der Vereinten Nationen weiterverfolgt. Am 
14. November 1957 verabschiedete die Voll-
versammlung Resolution 1148 (XII), die die 
gemeinsame Prüfung eines Inspektionssy-
stems zur Gewähr dafür forderte, daß der 
Start von Gegenständen durch den Weltraum 
ausschließlich friedlichen und wissenschaftli- 
chen Zwecken dient15  ).

15) Dauses, in: Walpuski/Wolf, Sicherheitspolitik, 
erscheint 1978 in München und Wien

16) Lay/Taubenfeld, The Law relating to Activi- 
ties of Man in Space, Chicago 1970, S. 65 ff.
17) Rehm, Schachpartie der Großmächte — auch 
im Weltraum, in: Zeitschrift für Luft- und Welt-
raumrecht, 1970, S. 82 ff., 86 f.

Die Zielrichtung des amerikanischen Vor-
schlags lag auf der Hand: Die potentielle mi-
litärische Bedeutung der zukünftigen Welt-
raumunternehmungen trat zutage. Die Verei-
nigten Staaten fühlten sich durch den anfäng-
lichen Vorsprung der Sowjetunion nicht nur 
als mächtigste Industrienation herausgefor-
dert, sondern sahen auch ihre eigene und die 
Sicherheit der westlichen Verbündeten durch 
die sich abzeichnende Verschiebung des mili-
tärisch-politischen Gleichgewichts bedroht 17).

Die Sowjetunion widersetzte sich ursprüng-
lich dem amerikanischen Vorstoß entspre-
chend ihren eigenen Sicherheitsinteressen. 
Sie konterte mit einem Gegenvorschlag 
vom 15. 3. 1958, der die Frage der Abrü-
stung im Weltraum von der parallelen Auf-

9 B 14



lösung der amerikanischen Stützpunkte auf 
fremdem Staatsgebiet abhängig machte 18).  
Durch diesen Vorschlag, der wiederum den 
Vereinigten Staaten politisch unannehmbar 
erschien, suchte sie zu verhindern, daß ihre 
damalige Überlegenheit bei der Entwicklung 
interkontinentaler ballistischer Geschosse 
durch die Stationierung amerikanischer Mit-
telstreckenraketen in Europa aufgewogen 
würde.

Erst gegen Ende der fünfziger Jahre zeigte die 
Sowjetunion Bereitschaft, den Wünschen der 
USA nach getrennter Behandlung der Abrü- 
stungs- und Weltraumfrage zu entsprechen. 
Der Grund für das sowjetische Einlenken lag 
einmal darin, daß die Vereinigten Sta ten in 
der Zwischenzeit den technologischen An-
fangsvorsprung der Sowjetunion aufgeholt 
hatten und sich nun ein — wenn auch 
zunächst noch geringfügiger — Vorteil der 
USA abzuzeichnen begann, zum anderen aber 
darin, daß Weltraumfragen von vornherein 
eine weitgehende Übereinstimmung der Inter-
essen der beiden Supermächte erwarten ließen. 
Insbesondere waren beide nicht an einer Sta-
tionierung von Waffen und vor allem Kern- 
und anderen Mas envernichtungswaffen im 
Weltraum interessiert, von der sie sich nach 
dem damaligen Stand der technologischen Ent-
wicklung keine zusätzlichen militärisch-strate-
gischen Vorteile versprachen. Weltraumwaf- 
fensysteme hätten nämlich eine geringere 
Nutzlast als erdgebundene Waffensysteme ge-
habt, wären durch die Gegenseite leichter kon-
trollierbar gewesen und hätten zudem im Falle 
eines Versagens oder einer Fehlkalkulation 
angesichts der noch prekären Techniken nur 
zu leicht die Gefahr einer ungewollten kriege-
rischen Auseinandersetzung heraufbeschwö-
ren können 19).  Allerdings machten die Sowjets 
ihre Mitarbeit von einer gleichgewichtigen Zu-
sammensetzung eines im organisatorischen 
Rahmen der UNO zu gründenden Weltraum-
ausschusses abhängig.

Die Vereinten Nationen hatten der wachsen-
den Bedeutung des neuen Tätigkeitsfeldes 
Weltraum bereits im Jahre 1958 Rechnung 

getragen. Auf Betreiben der USA hatten sie 
einen vorbereitenden Sonderausschuß zur 
friedlichen Weltraumnutzung geschaffen20  ), 
der im folgenden Jahr in einen gleichbenann-
ten permanenten Ausschuß umgestaltet wur-
de (United Nations Committee on the Peace- 
ful Uses of Guter Space, UNCOPUOS)21 ). 
Die Arbeit dieses Ausschusses versprach an-
fänglich nur geringen Erfolg, da die Aus-
schußgründung gegen die Stimme der Sowjet-
union erfolgt war, die auch die Ausschußsit-
zungen zunächst mit einer Politik des leeren 
Stuhles boykottierte. Erst im Jahre 1961 ga-
ben die Sowjets ihren Widerstand auf, so daß 
sich eine fruchtbare Arbeit des Gremiums an-
bahnen konnte. Vorangegangen war eine den 
sowjetischen Vorstellungen entsprechende Er-
weiterung des Kreises der vertretenen Staaten 
in der Weise, daß nunmeh eine paritätische 
Ost-West-Zusammensetzung gewährleistet und 
eine Majorisierung des Ostblocks ausgeschlos-
sen war.

18) Text des sowjetischen Vorschlags („Verbot 
der Nutzung des Weltraums für militärische Zwek- 
ke, Beseitigung ausländischer Basen auf dem Ge-
biet anderer Staaten und internationale Zusam-
menarbeit bei der Untersuchung von Weltraum- 
themen“): UN Doc. DC./SC. 1/49; UN Doc. 
A/3818; siehe dazu: The United Nations and Dis-
armament 1945—1970 (ed. United Nations Orga-
nization), New York 1970.
19) Rehm, a. a. O., S. 87 ff.

20) UN-Resolution 1348 (XIII), 13. 12. 1958 („Que- 
stion of the Peaceful Uses of Outer Space").
21) UN-Resolution 1472 (XIV), 12. 12. 1959 („Inter-
national Cooperation in the Peaceful Uses of Ou-
ter Space").
22) United Nations Treaty Series (UNTS) Bd. 402, 
S. 71 ff.

Die Annäherung der Supermächte in der 
Weltraumfrage wurde zudem durch einen 
weiteren Umstand begünstigt: Am 1. 12. 1959 
war der Antarktisvertrag unterzeichnet wor-
den22 ). Da er als ein erfolgversprechendes 
Modell für Rüstungsbeschränkungen, bezogen 
auf einen räumlich abgegrenzten Teil der 
Erde, galt, bot sich eine Parallele zwischen 
der Rechtslage der Antarktis und der zukünf-
tigen Statusregelung des Weltraums an.

Der Weltraumausschuß der Vereinten Natio-
nen erarbeitete in der Folge übei zwanzig 
weltraumrechtliche Entschließungen, die von 
der Vollversammlung überwiegend einstim-
mig angenommen wurden. Als bedeutendste 
der früheren wehraumrechtlichen Entschlie-
ßungen ist Resolution 1962 (XVIII) vom 
13. 12. 1963 („Declaration of Legal Principles 
Governing the Activities of States in the Ex-
ploration and Uses of Guter Space") zu er-
wähnen. Sie erklärt den Weltraum zur ho-
heitsfreien Zone, deren Erforschung und Nut-
zung auf der Grundlage der Gleichheit und in 
Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu 
ausschließlich friedlichen Zwecken durchzu-
führen sind. Die Weltraumgrundsatzdeklara-
tion setzt konsequent die Politik des Moskauer 
Atomteststoppabkommens fort, das am 
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5. 8. 1963 als Frucht der Abrüstungsbemühun- 
gen der Nationen unterzeichnet und bereits 
am 10. 10. 1963 in Kraft getreten war. Letzte-
res untersagt Kernwaffenversuchsexplosionen 
und andere Kernexplosionen in der Atmo-
sphäre, im Weltraum und unter Was-
ser 23 ).

Die wesentlichen Gedanken der weltraum-
rechtlichen Entschließungen wurden in den 
Weltraumvertrag vom 27.  1. 1967 übernom en 
(„Treaty on Principles Governing the Activi- 
ties of States in the Exploration and Use of 
Guter Space, including the Moon and Other 
Celestial Bodies") 24  ). Dieses gleichfalls vom 
UNCOPUOS vorbereitete multilaterale Ver-
tragswerk vom Typ der sog. offenen Verträge 
ist am 10. 10. 1967 in Kraft getreten. Ihm ge-
hören derzeitig über 100 Nationen, darunter 
die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion, 
die Bundesrepublik und die DDR, an. Es de-
klariert den Weltraum und die Himmelskör-
per zur hoheitsfreien Zone und untersagt jede 
Form der nationalen Aneignung wie die Be-
gründung territorialer Souveränität oder aus-
schließlicher Nutzungsrechte im Weltraum 
und auf Himmelskörpern. Die Erforschung 
und Nutzung des Weltraums und der Him-
melskörper sind grundsätzlich frei, jedoch 
auf der Grundlage der Gleichheit und in 
Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, ein-
schließlich der Satzung der Vereinten Natio-
nen, durchzuführen. Das Tauziehen der Groß-
mächte um die Entmilitarisierung des Welt-
raums hat seinen Niederschlag in einer 
besonderen Entmilitarisierungsbestim ung 
(Art. 4) gefunden, auf die weiter unten näher 
eingegangen werden soll.

23) Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the 
Atmosphere, in Guter Space and under Water, 
UNTS Bd. 480, S. 44 ff.; Schweiß, The Nuclear Test 
Ban Treaty and International Law, American Jour-
nal of International Law, Bd. 58 (1964), S. 462 ff.
24) Text des Weltraumvertrages als Anhang zu 
UN-Resolution 2222 (XXI), 19. 12. 1966; dazu Alex 
Meyer, Der Weltraumvertrag, Zeitschrift für Luft- 
und Weltraumrecht, 1967, S. 65 ff.

25) UN Doc. A/AC. 105/C.2/SR. 70, S. 15.
26) Text des Rettungsabkommens als Anhang zu 
UN-Resolution 2345 (XXII), 19. 12. 1967.
27) Text des Weltraumhaftungsabkommens als 
Anhang zu UN-Resolution 2777 (XXVI), 29. 11. 
1971.
28) Text des Registrierungsabkommens als An-
hang zu UN-Resolution 3235 (XXIX), 12. 11. 1974.

Der Weltraumvertrag ist die Frucht des lang-
jährigen Bemühens der Nationen, der Aus-
weitung nationaler Zwistigkeiten in den 
Weltraum von den Anfängen an zu wehren. 
Er steckt in Anerkenntnis des gemeinsamen 
Interesses der Menschheit am Fortschritt der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums zu 
friedlichen Zwecken die ausfüllungsbedürfti-
gen Grundlagen internationaler Kooperation 
im Range von Völkerverfassungsrecht ab. Es 
ist sein Verdienst, die Rechtsüberzeugung der 

internationalen Gemeinschaft, die sich seit 
Ende der fünfziger Jahre herausgebildet hat, 
positiviert zu haben. Er will dagegen kein Ver-
such einer weltraumrechtlichen Kodifikation 
uno ictu sein. Die Staaten waren im Zeitpunkt 
seiner Verabschiedung weder in der Lage 
noch der Absicht, Vorsorge für alle zu-
künftig im Zuge fortschreitender Technologie 
auftretenden Eventualitäten zu treffen. Bereits 
unmittelbar im Anschluß an seine Unterzeich-
nung hat der französische Vertreter ver-
schiedene Probleme angesch

25

nitten, die einer 
alsbaldigen Regelung durch Sonderabkommen 
bedürften ).

Dementsprechend folgten dem Weltraumver-
trag weitere universelle Weltraumrechtsab-
kommen: Am 16. 1. 1968 wurde unter über-
wältigender Staatenbeteiligung das sog. Ret-
tungsabkommen („Agreement on the Rescue 
of Astronauts, the Return of Astronauts and 
the Return of Objects Launched into Guter 
Space") geschlossen26 ). Es verpflichtet die 
Vertragsparteien zur Rettung und Rückfüh-
rung notgelandeter Raumfahrer und zur Rück-
erstattung von Weltraumfahrzeugen, die als 
Folge eines Unfalls oder einer Notlandung 
auf fremdem Staatsgebiet oder über der ho-
hen See niedergegangen sind.

Am 29. 3. 1972 schloß sich die Verabschie-
dung des dritten universellen Weltraumab-
kommens, des sog. Weltraumhaftungsabkom-
mens („Convention on International Liability 
for Damage Caused by Space Objects"), 
an27). Es beseitigt die bestehenden Lücken 
und Unklarheiten hinsichtlich der völker-
rechtlichen Haftung für Schäden durch Welt-
raumgegenstände, d. h. in erster Linie Raum-
flugkörper und deren Bestandteile.

Als bisher letztes universelles Weltraumab-
kommen wurde am 14. 1. 1975 das sog. Regi-
strierungsabkommen („Convention on Regi-
stration of Objects Launched into Guter Spa-
ce") unterzeichnet, das bisher nicht in Kraft 
getreten ist. Es verpflichtet die Vertragspar-
teien, gewisse Mindestinformationen über 
Raumfahrtunternehmungen dem Generalse-
kretär der Vereinten Nationen mitzuteilen, 
der sie in ein internationales Register ein-
trägt28  ). Angesichts des notorischen Wider-
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Standes der Weltraumgroßmächte USA und 
Sowjetunion gegen unerwünschte Publizität 
gewisser, insbesondere militärischer Raum-
fahrtmissionen ist zu bezweifeln, ob das Ab-
kommen von diesen unterzeichnet und ratifi-
ziert werden wird.

2. Die Hoheitsfrage

Die technologischen Möglichkeiten, die Welt-
raumforschung und Weltraumfahrt geschafe n 
haben, haben auch neue Perspektiven des na-
tionalen und internationalen Rechts eröffnet. 
Fortschrittseuphorie einerseits und Bewußt-
sein drohender Gefahren andererseits haben 
bereits im Aufbruchstadium des Weltraum-
zeitalters den Wunsch reifen lase n, interna-
tionalen Frieden und Sicherheit durch welt-
raumrechtliche Normen zu sichern29 ). Für 
die Beurteilung der sicherheitspolitischen Re-
levanz des Weltraums ist ausschlaggebend, 
daß die Gesamtheit der Staatengemeinschaft, 
an ihrer Spitze die Weltraumgroßmächte USA 
und UdSSR, seine Erforschung und Nutzung 
als frei und nur gewissen Spielregeln eines 
geordneten Nebeneinander unterworfen anse-
hen.

30) Vgl. Dauses, Bestehen und Inhalt von Welt- 
raumgewohnheitsrecht, ZLW Bd. 20, 1971, S. 267 ff., 
271 ff.

Die Frage nach Herrschaftsbegründung und 
Herrschaftsausübung hat seit jeher am Aus-
gangspunkt eines Vorstoßes in neue Raumge-
filde gestanden. Sie wird von der Antinomie 
zweier Grundprinzipien der internationalen 
Ordnung beherrscht, nämlich einerseits der 
Hoheitsgewalt der Einzelstaaten, andererseits 
dem Kollektivinteresse der internationalen 
Gemeinschaft. Die in Staatenpraxis und 
Schrifttum unternommenen Lösungsversuche 
variieren je nach Zeitalter und Machtkonstel-
lation.
Das klassische Völkerrecht hat unerschlosse-
ne Gebiete stets als Niemandsland (terra nul-
lius) betrachtet, das der staatlichen Okkupa-
tion unterliegt. Es hat als Voraussetzungen 
einer wirksamen Okkupation den Okkupa-
tionswillen und die wirksame (effektive) Inbe-
sitznahme angesehen. Lagen diese Vorausset-
zungen vor, so wurde das herrenlose Gebiet 
zum Staatsgebiet des Okkupanten. Diesem ge- 
wohnheitlich erhärteten Völkerrechtssatz hat 
das internationale Weltraumrecht eine klare 
Absage erteilt. Der Weltraumvertrag hat nach 
dem Muster der Freiheit der hohen See den 
Grundsatz der Weltraumfreiheit postuliert. Er

29) Dauses, Recht, das in den Weltraum reicht. 
Internationale Regelungen über Nutzung, Satelli-
ten und Unfälle, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
4. 2.1978, S. 10.
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hat diesen Grundsatz durch ein kategorisches 
Verbot nationaler Aneignung abgesichert 
(Art. 2). Das Verbot umfaßt die Begründung 
territorialer Souveränität, aber auch von An-
eignungsformen unterhalb der Schwelle der 
Gebietshoheit, wie der ausschließlichen Be-
nutzung von Teilen des Weltraums und der 
Himmelskörper. Die weltraumrechtliche Rege-
lung geht damit deutlich über den Umfang ih-
res politischen Vorbildes, des Antarktisver-
trages von 1959, hinaus, der für die Laufzeit 
des Abkommens nur die Ausübung von „ter-
ritorial sovereignity“ untersagt.

Bis heute hat keine der raumfahrenden Natio-
nen je Hoheitsansprüche über Teiie des Welt-
raums oder der Himmelskörper geltend ge-
macht. Insbesondere die beiden raumfahren-
den Großen haben in regierungsamtlichen Er-
klärungen wiederholt deutlich gemacht, daß 
sie solche auch in Zukunft nicht erheben wer-
den. Dieser Umstand verdient Beachtung, 
wurden doch bisher über 2 000 Nutzlasten in 
den Weltraum aufgelassen, deren überwälti-
gende Mehrzahl auf Umlaufbahnen die Erde 
umkreist, während Raumsonden die erdnahen 
Planeten Venus, Merkur und Mars umkreisen 
oder auf diesen niedergegangen sind. Zwar 
haben sowohl die Sowjets wie die Vereinig-
ten Staaten ihre nationalen Flaggen auf dem 
Mond gehißt; beide haben jedoch durch aus-
drückliche Erklärungen jedem Mißverständ-
nis vorgebeugt, sie wollten damit Hoheitsan-
sprüch 30e begründen ).

Die militärisch-strategische Bedeutung der 
Himmelskörper ist zur Zeit noch gering. Dau-
ernde Stützpunkte oder Stationen wurden bis 
heute auf dem Mond und den erdnahen Plane-
ten nicht errichtet. Auch ist über die Entnah-
me geringer Gesteinsproben zu wissenschaft-
lichen Zwecken hinaus bisher kein Abbau 
von Bodenschätzen auf Himmelskörpern er-
folgt, noch dürfte auf absehbare Zeit die 
Chance bestehen, einen solchen Abbau zu 
verwirklichen.

Anders ist die Lage im erdnahen Raum. Eine 
beträchtliche Zahl künstlicher Satelliten um-
fliegt die Erde auf mannigfachen Trajektori- 
en. Am häufigsten sind erdnahe Bahnen mit 
Umlaufperioden von etwa 90 Minuten. Sie 
können so eingerichtet werden, daß sie ge-
wisse Gebiete der Erdoberfläche in regelmäßi-
gen Intervallen überfliegen. Bevorzugt wird  
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die polare Umlaufbahn, die die Pole kreuzt, 
während sich die Erde unter ihr wegdreht. Sie 
hat den Vorteil, daß alle Gebiete der Erde in 
regelmäßigen Abständen überflogen werden 
können. Eine weitere ausgezeichnete Umlauf-
bahn ist der geostationäre Orbit, der in erster 
Linie für den interkontinentalen Navigations-, 
Funk- und Fernsehverkehr dient. Er liegt in 
einer Höhe von etwa 35 800 km über der Erd-
oberfläche, wobei seine Bahnebene mit der 
Äquatorebene zusammenfällt und seine Um-
laufrichtung dem Rotationssinn der Erde ent-
spricht. Da seine Umlaufperiode gleich der 
Umdrehungsperiode der Erde ist, haben geo-
stationäre Satelliten die Eigenschaft, scheinbar 
über der gleichen Stelle der Erdoberfläche zu 
stehen. Mittels dreier, in einem Winkelab-
stand von je 120 Grad zueinander angebrach-
ter Synchronsatelliten können somit etwa 
90 °/o der Erdoberfläche bestrahlt werden.

Die Hoheitsfrage stellt sich für diese Satelli-
ten mit besonderer Brisanz. Eine physikali-
sche Gesetzmäßigkeit besagt, daß der Ab-
stand zweier in geostationärem Orbit befind-
licher Satelliten voneinander mindestens 2 
Winkelgrad betragen muß, sollen unliebsame 
Funkinterferenzen vermieden werden. Dies 
aber bedeutet, daß die Höchstzahl der auf 
gleicher Wellenlänge funkenden geostationä-
ren Satelliten auf 180 begrenzt ist. Berück-
sichtigt man ferner, daß nur gewisse Fre-
quenzbänder dem Weltraumfunkverkehr zu-
geteilt und für diesen geeignet sind, so könn-
te schon bald der Zeitpunkt kommen, an dem 
die theoretisch bestehende Weltraumfreiheit 
faktisch durch „Weltraumparknot" zunichte 
gemacht wird.

Die fortschreitende Intensivierung des erdna-
hen Weltraumverkehrs hat zur Folge, daß 
jede ausschließliche Nutzung von Teilen des 
Raumes oder der Himmelskörper Situationen 
schaffen kann, die den derzeitig raumfahren-
den Nationen einen unaufholbaren Vorsprung 
vor den Weltraum-Habenichtsen verschaffen, 
durch den jene für immer von den Segnungen 
des Raumfahrtzeitalters ausgeschlossen wür-
den. Bekanntlich ist die Gemeinschaftsidee in 
der zeitgenössischen Völkerordnung noch we-
nig ausgeprägt, wenn auch die Nachkriegszeit 
zu wachsender Interdependenz in technologi-
scher, kultureller und wirtschaftlicher Hin-
sicht geführt hat. Um so mehr ist die welt-
raumrechtliche Initiative der Völkergemein-
schaft zu begrüßen. Ihre ratio legis liegt in 
der Einsicht, daß Erfolg oder Mißerfolg, Ge-
lingen oder Scheitern der Erschließung des 
Kosmos davon abhängen, inwieweit es ge-

lingt, nationalen Eigennutz und einzelstaatli-
ches Besitzstandsdenken gegenüber den Erfor-
dernissen eines übergeordneten Gemeinwohls 
hintanzustellen.

Andererseits muß nachdrücklich vor überstei-
gerten Erwartungen gewarnt werden. Inhalt 
und Umfang des Weltraumfreiheitssatzes sind 
umstritten. Unklar ist bereits, ob er sich auf 
das bloße Verbot staatlicher Hoheitsakte be-
schränkt oder auch privatrechtliche Eigen-
tumstitel mitumfaßt31 ). Die Frage ist nicht 
rein theoretisch: Historische Erfahrungen mit 
privaten Kolonialgesellschaften wie der East 
Indian Company haben gelehrt, in welchem 
Umfang auch Privatunternehmungen in den 
Gang der Geschichte eingreifen können. Fer-
ner ist noch ungelöst, ob nur die nationale 
Aneignung der Himmelskörper als solcher, 
also nur ihrer Oberfläche ihres Untergrundes, 
oder auch ihrer abtrennbaren Bestandteile, 
nämlich in erster Linie eventuell wirtschaft-
lich nutzbare Bodenschätze, untersagt sein 
soll. Es ist insbesondere dem Interesse der 
Großmächte an einer zukünftigen Ausbeutung 
von Bodenschätzen auf Himmelskörpern zuzu-
schreiben, daß eine Klarstellung bis heute un-
terblieben ist. Die möglichen Auswirkungen 
auch auf den Sicherheitsbereich liegen auf 
der Hand.

31) Dauses, Neuere Fragen des Weltraumrechts, 
Archiv des Völkerrechts, 1976, Hefti, S. 46 ff., 
57 f.

3. Die Schadenshaftung

Weltraumunternehmungen betreten wissen-
schaftliches und technisches Neuland. Sie be-
nutzen prekäre Technologien von hoher poten-
tieller Gefährlichkeit. Wenn es auch bisher 
noch nicht zu größeren Schäden gekommen 
ist, so sind doch bereits mehrere Weltraum-
zwischenfälle zu verzeichnen. Der Absturz 
des sowjetischen Satelliten Kosmos 954 war 
der spektakulärste, jedoch keineswegs der er-
ste schadensträchtige Fall. Im Jahre 1960 
stürzten Teile einer amerikanischen Welt-
raumrakete nach mißglücktem Start auf kuba-
nisches Staatsgebiet, ohne nennenswerten 
Schaden anzurichten Wiederholt wurden auf 
die Erde zurückgefallene unverglühte Bruch-
stücke von Weltraumgegenständen gefunden, 
die keine oder nur geringfügige Schäden auf 
der Erdoberfläche verursacht haben. Im Januar 
1975 drohte der Rücksturz einer etwa 30 Ton-
nen schweren ausgebrannten Stufe einer US- 
Saturn-5-Rakete Schäden auf der Erde zu ver-
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Ursachen. Das Teilstück fiel glücklicherweise 
am 11.1. 1975 östlich der Azoren in den Atlan-
tik32  ). Angaben von Experten zufolge hat 
auch die bisher schwerste in den Weltraum 
gestartete Nutzlast, das amerikanische Unter-
nehmen Skylab, seinen vorausberechneten 
stabilen Orbit verlassen und droht abzustür-
zen, sofern es nicht gelingt, es durch Zusatz-
antrieb auf eine höhere Bahn zu verbrin-
gen.

32) Bueckling, Weltraumhaftung, Wirtschaftswo-
che, 9. 2. 1978, S. 60.

33)  U. S. and Soviet Satellites, International Her- 
ald Tribune, 3. 2.1978, S. 6.

Besonders schwerwiegende Gefahren gehen 
von nuklearen Weltraumsystemen aus, wie 
sie die USA und UdSSR bereits in den Geo-
orbit versetzt haben. Eine Streuung der nuklea- 
ren Ladung über den Erdball kann zu unab-
sehbaren Verseuchungen der Atmosphäre und 
dauernden Strahlenschädigungen führen. Es 
ist zu bezweifeln, ob beide Supermächte hin-
reichende Vorkehrungen gegen Unfälle und 
Versagen getroffen haben: Die Vereinigten 
Staaten verpacken ihre radioaktiven Energie-
quellen in Behälter, die so konstruiert sind, 
daß sie einen Sturz durch die dichtere Atmo-
sphäre überstehen, ohne zu verglühen. Das 
System hat bisher funktioniert; jedoch sind 
auch hier letzte Gefahren eines Bruches nicht 
auszuschließen. Demgegenüber stellt das so-
wjetische Programm auf das vollständige 
Verglühen des Satelliten und seiner nuklea-
ren Nutzlast bereits in den hohen Atmosphäre-
schichten zu Begin  der Absturzphase ab, 
wo die atomare Last zerstäuben soll, ohne 
Schaden auf der Erdoberfläche zu stiften. Der 
kürzliche Unfall über kanadischem Gebiet hat 
jedoch deutlich gemacht, daß dennoch gefähr-
liches Material die Erde erreichen kann.

Der zur Zeit schwerste vorstellbare Atomun-
fall im Weltraum dürfte im Auseinanderfallen 
der atomaren Ladung in der unteren Atmo-
sphäre bestehen, wobei sich radioaktives Ma-
terial und Gas über dicht besiedelte Gebiete 
ausbreiten und Hunderte oder Tausende von 
Menschen töten sowie eine weitere absehba-
re Zahl von Menschen dauernd schwer schä-
digen könnte. Die Wahrscheinlichkeit eines 
solchen Weltraumunfalls ist sicher äußerst ge-
ring; die meisten Kritiker betrachten einen ab-
stürzenden Atomreaktor als ein minimales 
Risiko. Jedoch kann nicht übersehen werden, 
daß ein letztes Gefahrenelement immer be-
steh 33enbleibt ).

Die hohe Gefahrengeneigtheit vor allem von 
Weltraumgroßforschungsprojekten ließ bereits 
in den Aufbruchsstunden der Raumfahrt 
den Ruf nach spezifischen Regeln der Scha-
denshaftung laut werden. Die gewohnheitlich 
überkommenen Prinzipien des klassischen 
Völkerrechts erwiesen sich für Tätigkeiten 
von besonderer Gefährlichkeit (ultra-hazar- 
dous activities) in noch ungesicherten Pio-
nierbereichen als nicht ausreichend.

Nach klassischem Völkergewohnheitsrecht 
sind Staaten, die anderen Staaten oder deren 
natürlichen oder juristischen Personen Scha-
den zufügen, letzteren nur dann zum Schadens-
ersatz verpflichtet, wenn sie oder die Stellen 
oder Personen, die für sie hoheitliche Tätig-
keit ausüben und für deren Tun und Unterlas-
sen sie mithin verantwortlich sind, schuldhaft 
gehandelt haben. Der Regelfall schuldhafter 
Schadenszufügung ist fahrlässiges Handeln 
(negligence).

Der Haftungsgrundsatz hat im Weltraumrecht 
eine zweifache wertvolle Erweiterung erfah-
ren: Zunächst sind die Staaten nach dem 
Weltraumvertrag von 1967 erstmals für ihre 
sämtlichen nationalen Tätigkeiten verant-
wortlich, gleichgültig, ob diese von regie-
rungsamtlichen oder privaten Stellen durch-
geführt werden (Art. 6 und 7). Sodann hat das 
Weltraumhaftungsabkommen von 1972 für 
den Regelfall des Weltraumschadens, nämlich 
eines durch einen Weltraumgegenstand auf 
der Erdoberfläche verursachten Schadens, den 
Grundsatz der sog. unbedingten (absoluten) 
Haftung vorgesehen. Danach reicht zur Gel-
tendmachung von Schadenersatzansprüchen 
der Nachweis aus, daß der in Anspruch ge-
nommene Staat bzw. seine nationalen Stellen 
oder Unternehmen den entstandenen Schaden 
verursacht haben; des — in der Praxis oft nur 
sehr schwer zu führenden — Nachweises eines 
Verschuldens bedarf es dagegen nicht.

Aus Anlaß des kürzlich abgestürzten sowjeti-
schen Atomsatelliten ist die Frage aufgetre-
ten, ob die weltraumrechtliche Haftungsver-
schärfung auch nukleare Explosions- und 
Strahlungsschäden umfaßt. Die Frage ist 
grundsätzlich zu bejahen, wie sich unter ande-
rem daraus ergibt, daß für jede Art des Kör-
per- und Sachschadens gehaftet wird. Ein un-
garischer Vorschlag aus Anlaß der Vorberei-
tungsarbeiten, nukleare Zwischenfälle aus dem 
Anwendungsbereich des Weltraumhaftungs-
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abkommens herauszunehmen, h
34

at im gültigen 
Vertragstext keinen Niederschlag gefunden ).

Schadensersatzansprüche sind zunächst auf 
diplomatischem Wege geltend zu machen. 
Kommt eine einverständliche Schadensregu-
lierung nicht zustande, so ist auf Verlangen 
jeder der Parteien eine Schiedskommision zu 
bilden. Deren Spruch ist jedoch nur bindend, 
wenn sich beide Parteien unterworfen haben. 
Damit droht die Gefahr, daß die praktische 
Verfolgung der Schadensersatzansprüche 
letztlich im Sand der nationalen Souveräni-
tätsinteressen verlaufen wird. Die Weigerung 
der Sowjetunion, die von Kanada bezifferten 

Aufwendungen für die Bergung des abge-
stürzten Kosmos-Satelliten als zu ersetzenden 
Schaden anzuerkennen, hat diese Gefahr neu-
erdings deutlich gemacht. Die Schwierigkei-
ten zwingen, die bestehende Regelung zu über-
denken. Eine Lösung könnte sein, Weltraum-
schäden unmitelbar  aus einem internationa-
len Entschädigungsfonds zu decken, in den 
die weltraumfahrenden Nationen nach einem 
bestimmten, dem Umfang ihrer Weltraumtä-
tigkeiten entsprechenden Schlüssel Pflichtbei-
träge zu leisten hätten. Der bereits existieren-
de Internationale Fonds zur

35

 Entschädigung 
für Olverschmutzungsschäden könnte dabei 
als Muster dienen ).

IV. Die Grenzen der Regelung: Die Entmilitarisierung des Weltraums

1. Die völkervertragliche Regelung

Als die Haupterrungenschaft der Weltraum-
ordnung wird zu Recht die Entmilitarisierung 
des Weltraums und der Himels körper ge-
nannt. Gemeinhin wird unter Entmilitarisie-
rung die Begründung eines völkerrechtlichen 
Status verstanden, der in bestimmten Gebie-
ten die Errichtung und Unterhaltung militä-
rischer Anlagen und die Stationierung von 
Truppen verbietet36   ). Wissenschaftler und Po-
litiker haben von Anfang an vor den verhee-
renden Wirkungen einer kriegerischen Aus-
einandersetzung im Kosmos gewarnt und in 
der Pazifizierung des Weltraums die einzige 
Möglichkeit gesehen, das neuerschlossene Tä-
tigkeitsfeld in seiner Gesamtheit von nicht-
friedlichen Aktivitäten freizuhalten. Bekant -
lich nehmen Wissenschaft und Technologie 
einen zunehmend lebenswichtigen Platz im 
Gesellschaftsgeflecht aller Nationen ein; 
Weltraumprogramme gehören zu den dyna-
mischsten der globalen Technologien. Die 
Hoffnung der Welt geht dahin, durch Einsatz 
der Raumfahrttechnologien zur Förderung 
des Weltfriedens und der internationalen 
Kooperation beizutragen.

34) Dazu eingehender Dauses, Neuere Fragen des 
Weltraumrechts, a. a. O., S. 63 ff.; Dauses, Der ge-
genwärtige Stand des Weltraumrechts, Neue Ju-
ristische Wochenschrift, 30. 1. 1973, S. 172 ff., 174.
35) Bueckling, a. a. O.
36) Strupp, Neutralisierung, Befriedung und Entmi-
litarisierung, Stuttgart 1953, S. 249 ff.

Bereits wenige Monate nach Entsendung des 
ersten Sputniks am 12. 1. 1958 gab Präsident 
Eisenhower in einer Note an den sowjeti-
schen Ministerpräsidenten Bulganin zu erken-

nen, daß die Vereinigten Staaten gewillt seien, 
den Weltraum auf der Grundlage der gegen-
seitigen Zusammenarbeit im Interesse der 
Menschheit zu ausschließlich friedlichen 
Zwecken zu erforschen und zu nutzen: „Ich 
schlage eine Absprache vor, daß der Welt-
raum nur zu friedlichen Zwecken benutzt 
werden soll . . . der Weltraum soll den friedli-
chen Nutzungen der Menschheit gewidmet 
und Kriegszwecken verweigert werden." 37) 
Als Antwort legte die Sowjetunion ihrerseits 
am 15. 3. 1958 auf der 13. Vollversammlung 
der Vereinten Nationen einen vier Punkte 
umfassenden Abrüstungsentwurf vor, dessen 
erster Punkt das Verbot der Nutzung des 
Weltraums zu militärischen Zwecken forder-
te 38).

Die in den ersten Jahren unternommenen 
Anstrengungen in Richtung auf eine vollstän-
dige Entmilitarisierung des Weltraums ließen 
sich deshalb nicht verwirklichen, weil die Ver-
einigten Staaten im Gegensatz zur Sowjetunion 
die Auffassung vertraten, daß die Entmilitari-
sierung des Weltraums nicht realistisch von 
der Frage der allgemeinen Abrüstung zu tren-
nen sei. Dementsprechend kam auch die Ar-
beit der Vereinten Nationen nicht voran. Die 
Vollversammlung beschränkte sich in ihrer 
Entschließung 1884 (XVIII) vom 17. 10. 1963 
(„Frage der allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung") auf eine bloße Entnuklearisie- 
rung. Sie bezog sich auf das wenige Monate 
zuvor unterzeichnete Moskauer Atomtest-
stoppabkommen, begrüßte die Absicht der So-

37) Dept. State Bulletin 38 No. 970, 27. 2. 1958.
38) UN Doc. A/3818; Prawda vom 16. 3. 1958. 
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wjetunion und der Vereinigten Staaten, keine 
Gegenstände im Weltraum zu lagern, die Kern-
oder andere Massenvernichtungswaffen tra-
gen, und forderte die Staaten auf, keine der-
artigen Waffen in Erdumlaufbahn zu verbrin-
gen, auf Himmelskörpern aufzustellen oder in 
sonstiger Weise im Weltraum anzubringen. 
Da es sich dabei jedoch um eine bloße Reso-
lution handelt, ist sie zwar politisch erheb-
lich, rechtlich aber nicht bindend.

Erst die schrittweise Herauslösung der Welt-
raumfrage aus der Abrüstungsfrage hat der 
Staatengemeinschaft den Weg zu einer eigen-
ständigen Rechtsordnung im Weltraum eröff-
net. Damit wurden erstmals die Voraussetzun-
gen geschaffen, den internationalen Frieden 
und die internationale Sicherheit in der Ge-
samtheit einer Raumzone durch die Formen 
des Rechts zu sichern.

Läßt man das Moskauer Atomteststoppabkom-
men beiseite, so konzentriert sich die Entmili-
tarisierung des Weltraums auf die Verbots-
norm des Artikel'4 des Weltraumvertrages 
von 1967. Die Vorschrift ist unvollständig und 
lückenhaft; sie ist das umstrittene Ergebnis 
eines amerikanischen und eines sowjetischen 
Alternativentwurfes 39 ).

39) UN Doc. A/6352, 16.6. 1966 (sowjetischer Ent-
wurf); UN Doc. A/AC. 105/32, 17.6.1966 (amerika-
nischer Entwurf).
Zur Entmilitarisierungsklausel des Weltraumver-
trages, siehe allgemein: Bueckling, Mangelhafte 
Verträge im All. Säumnisse der UNO, Deutsche 
Zeitung,, 17. 2. 1978, S. 12; Marcoff, Traite de Droit 
international public de 1’ espace, Fribourg—Genf— 
Paris— New York 1973, S. 394 ff.; Meeker, The First 
Decade of Law in Space, UN Doc. A/Conf. 34/IX.3, 
3. 6. 1968, S. 13; Schweitzer, Die Entmilitarisierung 
des Weltraums durch den Weltraumvertrag von 
1967, Beiträge zum Luft- und Weltraumrecht, Fest-
schrift für Alex Meyer, 1975, S. 35  ff., vor allem 
S. 361 ff.

Während Absatz 1 die Vertragsparteien ver-
pflichtet, keine Gegenstände in Erdumlauf-
bahn zu versetzen, die Kernwaffen oder ande-
re Massenvernichtungswaffen tragen, noch 
auch solche Waffen auf Himmelskörper anzu-
bringen oder in sonstiger Weise im Weltraum 
zu stationieren, verpflichtet Absatz 2 zur aus-
schließlich friedlichen Nutzung des Mondes 
und der anderen Himmelskörper. Er verbietet 
ferner die Errichtung militärischer Anlagen 
und Stützpunkte sowie die Erprobung aller 
Waffenarten und die Durchführung militäri-
scher Manöver auf Himmelskörpern, läßt je-
doch den Einsatz von Militärpersonal zu 
Zwecken der wissenschaftlichen Forschung 
oder sonstigen friedlichen Zwecken sowie die 

Benutzung von Material und Anlagen zur 
friedlichen Erforschung der Himmelskörper zu. 
Der ursprünglich von der Sowjetunion einge-
brachte Vertragsentwurf hatte die kategori-
sche Verpflichtung der Vertragsstaaten vor-
gesehen, den Weltraum einschließlich der 
Himmelskörper zu ausschließlich friedlichen 
Zwecken zu nutzen. Dagegen hatte der ameri-
kanische Alternativentwurf, der in den gül-
tigen Vertragstext übernommen wurde, sei-
nen Anwendungsbereich auf die friedliche 
Nutzung der Himmelskörper beschränkt.

Präzedenzfälle für die Entmilitarisierung, 
Neutralisierung und Pazifizierung gewisser 
Gebiete sind der Staatenpraxis nicht unbe-
kannt. Als Beispiele können die Neutralisie-
rung des Panama-Kanals durch den Hay- 
Pauncefote-Vertrag von 1901, die Entmilitari-
sierung und Pazifizierung von Spitzbergen 
durch den Spitzbergen-Vertrag von 1920, die 
Neutralisierung der Dardanellen, des Marma- 
ra-Meeres und des Bosporus durch den Meer-
engenvertrag von Montreux 1936 und die Ent-
militarisierung und Pazifizierung der Antark-
tis durch den bereits genannten Antarktis- 
Vertrag von 1959 angeführt werden. Auch das 
weltraumrechtliche Entnuklearisierungsgebot 
kennt Vorbilder in der Völkerordnung. Ver-
träge haben kernwaffenfreie Zonen in der Ant-
arktis, in Teilen Lateinamerikas (Vertrag von 
Tlatelolco 1967) und auf dem Meeresunter-
grund (Meeresbodenvertrag von 1972) ge-
schaffen.

Wenn auch die Bestimmungen des Weltraum-
vertrages einen maßgeblichen Schritt in Rich-
tung auf Entspannung und Friedenssicherung 
bilden, muß doch vor übersteigertem Optimis-
mus gewarnt werden. Der hohe Anteil der mi-
litärischen Raumfahrtaktivitäten an den Ge-
samtnutzungstätigkeiten des Weltraums stellt 
die militärischen Großmachtinteressen klar un-
ter Beweis. Die Möglichkeiten, zu vertiefter 
friedlicher Zusammenarbeit im Kosmos zu ge-
langen, werden ferner dadurch geschmälert, 
daß der sachliche Aussagegehalt der Entmili-
tarisierungsregelung nur beschränkt ist.

Zunächst werden vom Entnuklearisierungsge-
bot des Absatzes 1 konventionelle Waffensy-
steme nicht erfaßt. Was unter Kern- und an-
deren Massenvernichtungswaffen zu verste-
hen ist, definieren die Weltraumrechtstexte 
nicht. Die Staaten gingen von den den Abrü-
stungsdebatten zugrunde liegenden Begriffen 
aus. Damit aber steht fest, daß auch atom-
kraftgetriebene konventionelle Waffensyste-
me und selbst atomkraftgetriebene Laserkano-
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nen (wie der abgestürzte Sowjetsatellit eine 
betrieben haben könnte) nicht unter den An-
wendungsbereich fallen.

Die Großmächte haben bei der Unterzeichnung 
des Weltraumvertrages keinen Zweifel daran 
gelassen, daß sie als Folge der Trennung der 
Weltraum- von den Abrüstungsverhandlun- 
gen nur die Satellisierung in Vollorbit von 
Kern- und anderen Massenvernichtungswaf-
fen (nukleare MOBS) als unter das weltraum-
rechtliche Verbot fallend betrachteten. Damit 
sind alle den außeratmosphärischen Raum nur 
auf Teilorbit durchquerenden Systeme welt-
raumrechtlich auch dann nicht erfaßt, wenn 
sie atomare Gefechtsköpfe tragen40 ). Dies ist 
der Fall für FOBS und ICBM, aber auch für 
sog. Marschflugkörper (cruise missiles), die in 
letzter Zeit einiges Aufsehen erregt haben. 
Letztere sind auch aus der Luft (von B-52- 
Bombern) abfeuerbar, sind für Mittelstrecken 
und interkontinental gleichmaßen verwendbar 
und zudem wegen ihrer Fähigkeit zum Tief-
flug schwer zu entdecken und abzuwehren.

40) So etwa Verteidigungsminister McNamara auf 
einer Pressekonferenz am 3. 11. 1967.

41) Zhukov, Practical Problems of Space Law, In-
ternational Affairs, vol. 9, Mai 1963, S. 27 ff., 27.

Schließlich beschränkt der Weltraumvertrag 
den räumlichen Anwendungsbereich des Ent-
militarisierungsgebotes auf den Mond und 
andere Himmelskörper, was zur Folge hat, 
daß die Errichtung militärischer Anlagen oder 
die Erprobung herkömmlicher Waffenarten in 
Erdorbit oder sonst im Weltraum außerhalb 
der Himmelskörper als zulässig zu betrachten 
sind. Grenzen werden ihrer Stationierung und 
ihrem Einsatz insoweit lediglich durch das 
allgemeine Gewaltverbot und insbesondere 
das Verbot von Angriffskriegen gesetzt, das 
sich positivrechtlich in der UNO-Charta nie-
dergeschlagen hat.

Die offensichtliche Lückenhaftigkeit des mate-
riellen Entmilitarisierungsgehalts im Welt-
raum spiegelt sich im Fehlen geeigneter 
Verfahrensgarantien wider. Ein wirksames 
Uberwachungs- und Kontrollsystem ist nicht 
geschaffen worden. Zwar sieht der Weltraum-
vertrag gewisse Informations- und Konsulta-
tionsverpflichtungen vor (Artikel 9—11), diese 
beziehen sich jedoch nur auf eng umgrenzte 
Sachverhalte von primär nicht-militärischer 
Tragweite, wie etwa den Schutz der natürli-
chen Umwelt und Projekte der wissenschaftli-
chen Forschung. Selbst diese sind einschrän-
kenden Generalklauseln unterworfen, die dem 
politischen Ermessen der Parteien weiten 
Spielraum lassen. Echte Inspektionsrechte, 

die allein die Gewähr einer wirksamen Kon-
trolle bieten, beschränken sich — wie das 
Entmilitarisierungsgebot selbst — auf Einrich-
tungen und Anlagen auf Himmelskörpern; sie 
beziehen sich dagegen nicht auf Unternehmen 
im Weltraum oder die entsprechenden Start-
anlagen auf dem Gebiet der Entsendestaaten 
(Artikel 12). Da sie zudem politisch unter 
dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit stehen, ist 
auch ihre Ausübung letztlich dem guten Wil-
len der raumfahrenden Großen überlassen. 
Zur Schaffung eines internationalen Kontroll-
organs, etwa in Form einer internationalen 
Weltraumbehörde, hat sich bislang kein Kon-
sens der Staatengemeinschaft gefunden.

2. Der Bedeutungsgehalt von „friedlich“ und 
„militärisch"

Bereits unmittelbar im Anschluß an die Un-
terzeichnung des Weltraumvertrages wurde 
eine weitere Unzulänglichkeit deutlich: Man-
gels einer anerkannten völkerrechtlichen De-
finition der Begriffe „friedlich" und „militä-
risch" zeichneten sich grundlegende Ausle-
gungsdivergenzen ab. Zwei Auffassungen ste-
hen sich gegenüber:

Die Sowjets schienen bis Anfang der sechziger 
Jahre den Standpunkt zu vertreten, daß das 
Wort „friedlich" mit „nicht-militärisch" 
gleichbedeutend sei. Sie setzten das Verbot 
der nicht-friedlichen Nutzung der Himmels-
körper mit einem Bann jeder funktionell mili-
tärischen Tätigkeit gleich. Kennzeichnend für 
die sowjetische Haltung sind die Ausführun-
gen des führenden sowjetischen Weltraum-
rechtlers und Direktors des Instituts für Welt-
raumrecht der Sowjetischen Akademie der 
Wissenschaften Zhukov, der noch 1963 fest-
stellte, daß das Konzept der friedlichen Welt-
raumnutzung „jedwede Maßnahme militä-
rischer Natur" ausschließe41 ). Anzumerken 
ist, daß das russische Wort für „militärisch" 
(voennyj) zugleich für „kriegerisch" steht.

Nach 1963 wurden sowjetische Regierungs-
vertreter und das sowjetische Schrifttum un-
klarer. Die Sowjets gaben ihre diplomatischen 
Bemühungen auf, die militärische Weltraum-
nutzung als solche für völkerrechtswidrig zu 
erklären, und neigten nunmehr der Auffas-
sung zu, daß die militärische Weltraumnut-
zung rechtlich zumindest solange nicht erfaßt 
werden soll, als kein Übereinkommen über 
allgemeine und vollständige Abrüstung er-
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zielt ist42). Die Gründe für den offensichtli-
chen sowjetischen Gesinnungswandel sind 
verschieden, hängen aber wohl wesentlich 
damit zusammen, daß potentielle Kritik an 
den vielfältigen militärischen Weltraumunter-
nehmungen der UdSSR vermieden werden 
soll. Wie die USA setzt nämlich auch die 
UdSSR nicht nur Militärpersonal als Raum-
fahrer, sondern auch Militärfahrzeuge für 
Weltraumprogramme ein und entfaltet Bestre-
bungen, auch zukünftig ihre militärischen Ak-
tivitäten fortzuführen.

42) Mader, U. S. Militarist Plans in Space, Interna-
tional Affairs, vol. 11, August 1965, S. 54 ff., 55.
43) Lay/Taubenfeld, The Law Relating to Activi- 
ties of Man in Space, Chicago 1970, S. 99.

44) Meyer, Die Auslegung des Begriffs „friedlich" 
im Lichte des Weltraumvertrages, ZLW 18 (1969), 
S. 29 ff., 33.
45) Vgl. dazu Dauses, Das Weltraumrecht im
Rechtsgefüge, Beiträge zum Luft- und Weltraum-
recht, Festschrift zu Ehren von Alex Meyer 1975,
S. 283 ff., 290 f.

Für das Konzept, „friedlich" mit „nicht be-
waffnet" gleichzusetzen, sprechen verschiede-
ne Gesichtspunkte: Wird jede militärische 
Tätigkeit auf Himmelskörpern gebannt, kön-
nen diese kriegerischen Einwirkungen auf 
Dauer entzogen werden. Auch hat der Begriff 
der friedlichen Tätigkeiten bereits in anderen 
völkerrechtlichen Dokumenten Verwendung 
gefunden. Er findet sich zum Beispiel in Arti-
kel 2 des Gründungsabkommens der Interna-
tionalen Atomenergiebehörde in Wien; dort 
bedeutet friedliche Nutzung der Kernenergie 
unstreitig das Gegenteil ihrer militärischen 
Nutzung. Auch der Antarktisvertrag von 1959 
scheint „friedlich" als Synonym für „nicht-
militärisch" zu gebrauchen. Dies ergibt sich 
daraus, daß sein Artikel 1 auffordert, die Ant-
arktis „nur für friedliche Zwecke" zu nutzen, 
und „alle Maßnahmen militärischer Natur" 
verbietet43  ).

Demgegenüber haben die Vereinigten Staaten 
und mit ihnen die überwiegende internationa-
listische Lehre der westlichen Welt stets auf 
das teleologische Element der Aggression ab-
gestellt und demzufolge nur Akte der völker-
rechtlichen Aggression als nicht-friedlich qua-
lifiziert. Sie berufen sich auf das Gewaltver-
bot der UNO-Charta, das militärische Defen-
siv- und in gewissem Umfang auch Präven-
tivhandlungen unberührt läßt. Alex Meyer, 
der Nestor des deutschen Luft- und Welt-
raumrechts und langjährige Direktor des In-
stituts für Luft- und Weltraumrecht, ist stets 
für diese Definition eingetreten. Er hat sie mit 
einem politischen und einem militärischen 
Argument begründet: Politisch warnt er da-
vor, eine Neutralisierung auf einem im Brenn-
punkt der internationalen Machtpolitik ste-
henden Gebiet aus der Zusammenhang der 
gesamten Abrüstungsfrage herauszulösen.
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Eine solche könne nur in einem internatio-
nalen Vertragswerk umfassender Abrüstungs-
normen verankert werden. Rechtlich kann für 
ihn — ungeachtet der Frage, ob sich über-
haupt jede Betätigung von Militärpersonen 
als militärische Betätigung darstellt — jeden-
falls nicht jede Betätigung von Militärperso-
nen als nicht- 44friedlich angesehen werden ).

Gewichtige Argumente unterstreichen die letz-
tere Ansicht. Sie sind praktischer und völker-
rechtlicher Natur 45   ).

Läßt man propagandistische und rein eigen-
nützige Definitionen beiseite, so würden in 
der Tat ernste Abgrenzungsprobleme auftre-
ten, wenn eine bestimmte Aktion in das Ge-
gensatzpaar „friedlich-militärisch" eingeord-
net werden sollte. Es ist eine bekannte Tatsa-
che, daß die meisten Weltraumnutzungen zu-
mindest eine potentielle militärische Neben-
bedeutung haben, die in der Vorbereitung ei-
ner Mission, in der Verwendung geschulten 
Militärpersonals oder auf der Ebene der Aus-
wertung der Ergebnisse liegen kann. Dies gilt 
an erster Stelle für Trägerfahrzeuge, deren 
Entwicklung und Konstruktion, selbst wenn 
sie zunächst im Rahmen einer eindeutig zivi-
len Weltraumtätigkeit erfolgt, später Verwen-
dung für militärische Zwecke finden kann, 
während umgekehrt ursprünglich für militä-
rische Zwecke konzipierte Trägerfahrzeuge, 
wie etwa Interkontinentalraketen, auch für zi-
vile Weltraumaktivitäten dienen können. 
Dies ist etwa der Fall bei der amerikanischen 
Titan-Rakete, die für die Konstruktion von In-
terkontinentalraketen, aber auch für die 
Durchführung bemannter Raumflüge diente. 
Eine Unterscheidung zwischen militärischen 
und nicht-militärischen Raumfahrtprojekten 
kann daher in der Praxis kaum getroffen wer-
den.
Hinzu kommt ein weiteres: Das geltende Völ-
kerrecht, insbesondere die UNO-Charta, ver-
bietet nur aggressive Handlungen, nicht dage-
gen die nicht-aggressive militärische Nutzung 
der Räume außerhalb des staatlichen Jurisdik-
tionsbereiches. Art. 51 der UNO-Charta aner-
kennt das Recht der Staaten auf individuelle 
und kollektive Selbstverteidigung im Falle ei-
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nes bewaffneten Angriffs. Die Bedürfnisse der 
Selbstverteidigung haben Staaten wie die 
USA und Kanada veranlaßt, Luftverteidi- 
gungs- und Identifizierungszonen über der ho-
hen See zu schaffen, die anfliegenden Luft-
fahrzeugen auferlegen, ihre voraus ichtliche 
Ankunft bereits vor Eintritt in den nationalen 
Luftkorridor anzumelden.

Nationale Sprecher haben einstimmig klarge-
macht, daß sie die Entmilitarisierung des 
Weltraums nicht als eine Einschränkung ihrer 
Selbstverteidigungsbefugnisse ansehen. Der 
Rechtsberater des State Department stellte 
bereits 1958 kategorisch fest: „Die Vereinig-
ten Staaten sind jederzeit bereit, zu ihrem 
Schutz gegen einen bewaffneten Angriff zu 
reagieren, gleichgültig, ob dieser seinen Ur-
sprung im Weltraum nimmt oder den Welt-
raum mit dem Ziel Vereinigte Staaten durch-
quert." 46 ) Die Sowjets haben ihrerseits un-
terstrichen, daß im Falle einer unangemesse-
nen Nutzung des Weltraums jeder Staat das 
Recht habe, die vom modernen Völkerrecht 
vorgesehenen Maßnahmen, einschließlich der 
Maßnahmen der individuellen oder kollekti-
ven Selbstverteidigung im Falle eines bewaff-
neten Angri 47ffs, zu treffen ).

3. Die Zulässigkeit der Weltraumspionage

Hauptsächlich an den umfangreichen Welt-
raumspionagetätigkeiten der Supermächte hat 
sich die Debatte entzündet, ob funktionell mi-
litärische Tätigkeiten der Wahrung des Frie-
dens und der internationalen Zusammenarbeit 
dienen können. Die Frage betrifft in erster Li-
nie die eigentlichen Spionagesatelliten, aber 
in geringerem Umfang auch die eventuellen 
Nebenprodukte der an sich zivilen Weltraum-
tätigkeiten.
Im Jahre 195  legte US-Präsident Eisenho-
wer der Sowjetunion einen Plan zur Errich-
tung eines internationalen Systems überwach-
ter und kontrollierter Flüge auf der Grundla-
ge der Gegenseitigkeit vor. Zweck des Planes, 
der unter dem Namen „open skies plan" be-
kannt wurde und den eingetretenen Wandlun-
gen der technologischen Situation entsprach, 
war es, die Grundlagen einer internationalen 
Regelung von Militärflügen zu schaffen, um 
so einen potentiellen Krisenfaktor auszuräu-

46) Becker, Major Aspects of the Problems of Gu-
ter Space, Department of State Bulletin, vol. 38, 
9. 6. 1958, S. 962 ff., 965.
47) Osnitzkaya, International Law Problems of the 
Conquest of Space, Legal Problems of Space Ex-
ploration: A Symposium, 1961, S. 1088 ff., 1092. 

men. Nach Ansicht seiner Urheber läge eine 
solche Absprache im Interesse aller Nationen, 
die willens seien, von Angriffshandlungen Ab-
stand zu nehmen.

Der sowjetische Ministerpräsident Bulganin 
fand den Plan erörternswert, doch Parteichef 
Chruschtschow wies ihn kategorisch zurück, 
hegte er doch die Befürchtung, die Vereinig-
ten Staaten beabsichtigten damit in erster Li-
nie, ihre Spionagetätigkeiten völkerrechtlich 
zu legalisieren. Damit aber hätten die Sowjets 
ihren traditionellen militärischen Vorsprung 
vor den USA eingebüßt, den ihnen die geo-
graphische Weite ihrer Territorien und die 
Undurchdringlichkeit ihrer geschlossenen Ge-
sellschaf 48tsordnung verschaffen ).

Die amerikanisch-sowjetische Kontroverse er-
reichte ihren Höhepunkt in der U-2-Affäre im 
Mai 1960. Die Sowjets erblickten im überflie-
gen ihres Staatsgebietes durch amerikanische 
Aufklärungsflugzeuge eine flagrante Verlet-
zung des Völkerrechts, das allen Staaten den 
Re

49

spekt vor der territorialen Integrität und 
politischen Unabhängigkeit anderer Staaten 
auferlege ).

Die Rechtsauffassung der Vereinigten Staaten 
und Westeuropas ist die, daß kein wesenhafter 
Unterschied zwischen der Beobachtung eines 
fremden Landes durch Agenten und derjeni-
gen durch Luft- oder Raumfahrzeuge besteht. 
In beiden Fälen  liegt die Rechtfertigung in 
der vitalen Notwendigkeit, die freie Welt vor 
letalen Überraschungsangriffen zu schützen. 
Die amerikanischen Verantwortlichen haben 
indessen nie das sowjetische Selbstverteidi-
gungsrecht bestritten, sich durch den Abschuß 
der Aufklärer zur Wehr zu setzen50   ).

“48) Dauses/Wolf, L' espionnage par satellites et 1’ 
ordre international, a. a. O., S. 290.
49) Korovin, Vozdushnyj shpionazh i mezhduna- 
rodnoe pravo (Luftspionage und Völkerrecht), 
Mezhdunarodnaja Zhizn', vol. 7 (1960), Nr. 6, 
S. 74 ff.
50) Amme, Jr., The Implications of Satellite Ob-
servation for United States Policy, Open Space
and Peace (hg. Ossenbeck/Kroeck), Stanford 1964, 
S. 105 ff., 110f.

Demgegenüber hat sich die Sowjetunion stets 
auf den Standpunkt gestellt, daß Weltraum-
spionage wie jede Aufklärungs- und Spiona-
getätigkeit eine Verletzung der Grundprinzi-
pien des Völker echts der friedlichen Koexi-
stenz darstellt. Allerdings hat sie gegen ame-
rikanische Spionagesatelliten nie auf diplo-
matischem Wege offiziellen Protest eingelegt, 
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sondern sich auf wenige offiziöse Proteste? 
klärungen vor dem Forum der Vereinten Na-
tionen beschränkt. In diesem Rahmen brachte 
sie am 10. 9. 1962 einen Deklarationsentwurf 
über die Grundsätze der staatlichen Tätigkei-
ten bei der Erforschung und Nutzung des 
Weltraums ein, der den wichtigen Passus ent-
hielt, daß die Verwendung künstlicher Satelli-
ten zur Sammlung von Aufklärungsinforma- 
tionen im Gebiet eines fremden Staates mit 
den Zielen der Menschheit bei der Eroberung 
des Weltraums nicht vereinbar ist51 ). Die 
USA lehnten den sowjetischen Vorschlag 
nachdrücklich ab. Er enthielt für sie den Ver-
such, die einseitigen Aufklärungsvorteile des 
Ostblocks, die durch seine geographische und 
soziologische Struktur bedingt sind, rechtlich 
zu konsolidieren. Da die Sowjets in der Fol-
gezeit selbst Spionagesatelliten zum Einsatz 
brachten, nahmen sie von einer weiteren Ver-
folgung dieser politischen Pläne Abstand.

52) Zitat bei Amme, Jr., e. &. O., S. 111.

Das geltende Völkerrecht enthält keine spezi-
fische Regelung für satellitäre Aufklärungstä-
tigkeit. Artikel 36 des Internationalen Zivil-
luftfahrtsabkommens von Chicago spricht 
zwar jedem Staat das Recht zu, den Gebrauch 
fotografischer Geräte an Bord von Luftfahr-
zeugen über seinen Bodengebieten zu regeln, 
jedoch entspringt diese Regelungsbefugnis 
dem Grundsatz der staatlichen Luftraumho-
heit und kann nicht entsprechend auf den 
hoheitsfreien Weltraum übertragen werden.

Ebenfalls unanwendbar sind die völker-
rechtlichen Regeln über die Kriegsspionage 
(Haager Landkriegsordnung von 1907), nicht 
zuletzt deshalb, weil diese als der Versuch 
definiert ist, Informationen heimlich oder un-
ter falschem Vorwand zu erhalten, wogegen 
die Weltraumspionage offen betrieben wird.

Spionage ist im thermonuklearen Zeitalter 
zu einer Begleiterscheinung der politischen 
und militärischen Konfrontation der Natio-
nen geworden. Sie ist weder nach all-
gemeinem Völkerrecht, einschließlich der Sat-
zung der UNO, noch nach weltraumrecht-
lichen Grundsätzen verboten. Die internatio-
nale Gemeinschaft hat sich bisher beharrlich 
geweigert, sie rechtlich in den Griff zu be-
kommen. Ausschlaggebend dafür mag der Ge-
danke sein, daß das Faktum Spionage im all-
gemeinen und die Weltraumspionage im be-
sonderen den Rahmen der juristischen Nor-
mierung sprengen und eher dem Bereich der 
politischen Sachzwänge und Notwendigkeiten 
zuzuordnen sind. Um mit den Worten eines 
amerikanischen Verantwortlichen zu spre-
chen, erfordert es der Realitätssinn anzuer-
kennen, „daß wir es mit zwei gesonderten 
Problemen auf zwei völlig verschiedenen Ebe-
nen zu tun haben, deren eine juristisch, die 
andere aber politisch und militärisch ist ... In 
der Tat sind Völkerrecht und Erhaltung des 
Friedens gewissermaßen zwei völlig verschie-
dene G 52egenstände* ).

V. Schlußbetrachtung

Die Reise zum Mond, einst eine poetische 
Metapher, ist heute Trivialität geworden. Der 
Flug zu den erdnahen Planeten ist verwirk-
licht; der sprichwörtliche Griff nach den Ster-
nen ist für die Zukunft wahrscheinlicher gewor-
den. Weltraumaktivitäten haben das Bild un-
seres Zeitalters und das Selbstverständnis der 
Menschheit grundlegend gewandelt; sie ha-
ben einen Prozeß der Metamorphose auch in 
den internationalen Beziehungen ausgelöst. 
Ohne Übertreibung kann behauptet werden, 
daß der tiefgreifende Wandel, der die Organi-
sation der internationalen Gesellschaft und 
das internationale Recht kennzeichnet, un-
trennbar mit dem Fortschritt der Weltraum-
technologie verknüpft ist, ja daß dieser Fort-
schritt den wohl spektakulärsten Beitrag zur

51) UN Doc. A/AC. 105/L.2.

zeitgenössischen wissenschaftlich-technischen 
Revolution geleistet hat.

Die gesellschaftlich-moralische Bewertung der 
Ereignisse ist indessen geteilt. Zwar hat der 
Flug künstlicher Erdsatelliten über den Erdball 
zu einer Art weltumspannender Solidarisierung 
der Völkergemeinschaft geführt. Noch sind 
auch Wernher von Brauns beschwörende Worte 
nicht verklungen, daß die Raumfahrt eine pa- 
zifizierende Wirkung haben müsse. Prestige-
denken und Ehrgeiz der Nationen aber haben 
manche anfängliche Hoffnung zerschlagen. 
Ungelöste Probleme bestehen im sozialen, mi-
litärischen und politischen Bereich. In einem 
Memorandum an die Wiener Konferenz zur 
Erforschung und friedlichen Nutzung des 
Weltraums 1968 hat UNO-Generalsekretär U- 52
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Thant bedauert, daß „die Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Weltraumwissenschaft und 
-technologie ... bislang am meisten denjenigen 
Ländern genützt" haben, „die im wirtschaftli-
chen und sozialen Fahrplan der Welt bereits 
weit voran sind. Das Weltraumalter vergrößert 
die bestehende Lücke zwischen den entwickel-
ten und den in Entwicklung befindlichen Ge-
bieten der Welt in alarmierendem Maße.“ 53 ) 
Ähnlich waren Vertreter des Schrifttums bei 
einer Analyse internationaler Kooperationsab-
kommen zu dem Schluß gelangt, daß trotz be-
achtlicher Fortschritte der Weltraumwissen-
schaft und -technologie neue Möglichkeiten zur 
Vertiefung der internationalen Zusammenar-
beit vernachlässigt worden seien, so daß die 
Vorteile auf dem neuen Gebiet nach wie vor 
in erster Linie den fortgeschrittensten und 

"'wohlhabendsten Staaten zugute kämen54 ). In 
der Tat erschöpfen sich trotz zunehmender In-
terdependenz und wohl auch wachsender In-
teressenkonvergenz der entwickelten und der 
in Entwicklung befindlichen Staaten Welt-
raumtätigkeiten gegenwärtig und wohl auch 
noch auf absehbare Zeit fast ausschließlich 
im Wechselspiel der technischen Kapazitäten 
der beiden Supermächte USA und UdSSR.

55) Vgl. Kants Schrift, Zum Ewigen Frieden, 
1795.

Ein Wesenszug der bestehenden Weltraum-
ordnung ist ihre Entstehung als Synthese der 
Konfrontation gegenläufiger Ordnungsvorstel-
lungen in einer Welt, die in politisch-militä-
rische Machtblöcke aufgespalten ist. Dies hat 
zur Folge, daß die Pazifizierung des Welt-
raums auf eine partielle Entmilitarisierung 
beschränkt bleibt. Diese ist nicht geeignet, 
den militärischen Großmachtrivalitäten wirk-
sam ein Ende zu setzen. Tiefgreifende Ein-
schränkungen der militärischen Weltraumak-
tivitäten wurden bis heute nicht vorgesehen; 
die übernommenen Verpflichtungen untersa-
gen lediglich Handlungen und Verfahren, an 
deren Fortsetzung zur Zeit keine der beiden 
Supermächte interessiert ist, wie nukleare 
Weltraumtätigkeiten, oder deren Durchfüh-

53) UN Doc. A/AC. 105/L.44.
M) Goedhuis, The Present State of Space Law, 
The Present State of International Law (ILA), 
1974, S. 201 ff., 203.

rung auf absehbare Zeit außerhalb des Berei-
ches des technisch Realisierbaren gelegen 
hätte (wie die Militarisierung der Himmels-
körper). Andererseits sind die politisch-mili-
tärischen Interessengegensätze der Protagoni-
sten USA und UdSSR außerhalb des Anwen-
dungsbereiches der Weltraumabkommen un-
verändert bestehen geblieben.

Bekanntlich hat bereits der Erste Weltkrieg 
in der Völkergemeinschaft die Sehnsucht 
nach einem dauerhaften Weltfrieden geweckt. 
Der waffentechnologische Fortschritt und der 
Wandel der Natur des Krieges im Zweiten 
Weltkrieg, das Damoklesschwert der jeder-
zeitigen uneingeschränkten Verwendung von 
Massenvernichtungswaffen, haben verstärkt 
der Einsicht Platz gemacht, daß es neuer 
Rechtssätze und Garantien bedarf, um dem 
Verbot des Einsatzes militärischer Gewalt — 
außer in den Fällen individueller und kollek-
tiver Selbstverteidigung — wirksam Nach-
druck zu verleihen. Das internationale Welt-
raumrecht hat als jüngster Sproß des Völker-
rechts die Friedensfunktion der internationa-
len Ordnung besonders unterstrichen. Indem 
es der militärischen Eskalation im Weltraum 
gewisse Zügel auferlegt, hat es das Risiko ei-
nes im Kosmos ausgetragenen Krieges wenn 
auch nicht ausgeräumt, so doch zumindest 
verringert.

Damit sind Ansatzpunkte zu einem neuen 
Ordnungs- und Rechtsverständnis im interna-
tionalen Raum geschaffen. Jedoch muß vor 
übersteigertem Optimismus hinsichtlich der 
Auswirkungen dieser Ansätze für die vorher-
sehbare Zukunft gewarnt werden. Der Weg 
zu dauerhaftem internationalem Frieden ist 
noch weit, und es bleibt zu bezweifeln, ob 
sich je die Ursehnsucht der Menschheit nach 
einer universellen Friedensordnung, nach 
„ewigem Frieden" im Sinne des Kantschen 
Ordnungsideals, auch nur für einen begrenz-
ten räumlichen Ber

55
eich wird verwirklichen 

lassen ).  55
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Günter Walpuski / Dieter O. A. Wolf

Der „Militärisch-Industrielle Komplex"

I. Was wird unter „Militärisch-Industriellem Komplex" verstanden?

„Miltärisch-lndustrieller Komplex' (MIK) 
wurde als Begriff von Präsident Dwight D. Ei- 

i senhower geprägt 1) und ist fester Bestandteil 
: soziologischer Analysen und ideologischer 
Auseinandersetzungen nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Gut 20 Jahre vor Eisenhower war 
es bereits ein anderer amerikanischer Präsi-
dent, Franklin D. Roosevelt, der auf bedenkli-
che wechselseitige Beeinflussungen zwischen 
Militär und Industrie hinwies 2).

4) Zum Problem des militärisch-industriellen Kom-
plexes in der Bundesrepublik siehe z. B. Alfred
Mechtersheimer, Der militärisch-industrielle Kom-
plex in den USA und in der Bundesrepublik
Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament,
B 28/71, S. 3—35; Rainer Rilling, Zum west-
deutschen militärisch-industriellen Komplex, in: 
Rainer Rilling, Kriegsforschung und Vernichtungs-
wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland, 
Köln 1970, S. 118—238; Claus Grossner, Ein mili-
tärisch-industrieller Komplex in der Bundesrepu-
blik? Zur Theorie von Richard J. Barnet, in: Ri-
chard J. Barnet, Der amerikanische Rüstungswahn 
oder Die Ökonomie des Todes, Reinbek 1971, 
S. 128—148.

Die Vermutung, zwischen Militärs und Indu-
strie — also Benutzern und Lieferanten von 
Waffen, militärischem Gerät und Dienstlei-
stungen — könnte Interessenidentität im Hin-
blick auf verstärkte Aufrüstung oder zumin-
dest auf Gegnerschaft zur Abrüstung beste-
hen, klingt zunächst einmal plausibel; sie 
scheint jedenfalls aufgrund bekannter histori-
scher Beispiele nicht 

3
von vornherein abwegig 

zu sein ).

1) Siehe Congres ional Record, Bd. 107 (16.2. 
1961), S. 2094 f. Präsident Eisenhowers Erklärungs-
versuch vereinfacht allerdings. Eine sorgfältige 
Analyse des MIK müßte wesentlich mehr Elemente 
berücksichtigen.
2) Siehe hierzu; Jack Raymond, Power at the Pen- 

j tagon, New York 1964, S. 262, und Congressional 
Quarterly Weekly Report 6, 1964, S. 265—278.

3) Zum militärisch-industriellen Komplex siehe 
etwa: Bruce M. Russett/Alfred Stephan (Hrsg.), Mi-
litary Force and American Society, New York 
1973; Monika Medick, Das Konzept des „Military- 
Industrial-Complex" und das Problem einer Theo-
rie demokratischer Kontrolle, in: Politische Vier-
teljahresschrift 14 (1973), S. 499 ff.; Sam C. Sarke- 
sian (Hrsg.), The Military-Industrial Complex, Be-
verly Hills 1972; Richard Barnet, Der amerikani-
sche Rüstungswahn oder Die Ökonomie des To-
des, Reinbek 1971; Heinz-Dieter Meier, Der Mili-
tärisch-Industrielle Komplex (Literaturbericht), in: 
Neue Politische Literatur, Jg. 17, 1972, S. 322—346; 
Fritz Vilmar, Rüstung und Abrüstung im Spätkapi-
talismus. Eine sozio-ökonomische Analyse des Mi-
litarismus. überarb. u. aktualisierte Taschenbuch-
ausgabe, Reinbek 1973; Dieter Senghas  (Hrsg.), 
Zur Pathologie des Rüstungswettlaufs, Freiburg 
1970, mit umfangreichen Literaturhinweisen; ders., 
Rüstung und Militarismus, Frankfurt 1972.

Der vorliegende Beitrag ist die gekürzte Fassung 
eines Abschnitts aus dem im Oldenbourg-Verlag, 
München-Wien, erscheinenden Band von Günter 
Walpuski/Dieter O. A. Wolf: „Sicherheitspolitik".

Wie stellt sich in dieser Hinsicht die Situa-
tion in der Bundesrepublik Deutschland dar 4    )? 
Analysiert man zunächst die rüstungsorien-
tierten Ziele des militärischen und des indu-
striellen Bereiches unabhängig voneinander, 
so kommt man zu folgendem Ergebnis:

Die militärischen Interessen sind:

1. ausgerichtet an den verbindlichen strategi-
schen und taktischen Konzeptionen (diese 
werden von der politischen Führung auf ver-
fassungsrechtlicher Grundlage im Rahmen der 
NATO-Planungen vorgegeben und sind damit 
bindend für den bedarfsdeckenden Rüstungs-
bereich der Bundeswehr und den Bedarfsträ-
ger „Streitkräfte" festgelegt),

2. abhängig von der Art und Wirksamkeit der 
politischen Kontrolle, in die sie einbezogen 
werden,

3. geprägt durch die Verfahren und Regelun-
gen, denen sie in bezug auf die Durchsetzung 
von Forderungen nach Wehrmaterial unter-
worfen sind,

4. bestimmt durch die haushaltsmäßigen Mög-
lichkeiten,

5. im allgemeinen ein Lösungskompromiß 
zwischen verschiedenen Möglichkeiten, eine 
bestimmte taktische Aufgabe zu bewältigen. 
(Optimale Lösungen werden in der Regel un-
ter Einbeziehung unabhängiger Fachleute 
und objektiver operationsanalytischer Metho-
den gesucht.)
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Die industriellen Interessen sind:

1. durch wirtschaftliches Gewinnstreben ge-
kennzeichnet, wobei sich der Gewinn außer 
in Geldwerten auch in Wissenszuwachs, neu-
en Geschäftsverbindungen, garantierter be-
trieblicher Auslastung, Monopolstreben, ver-
minderten unternehmerischen Risiken und 
ähnlichem ausdrücken kann,

2. in ihren Auswirkungen vom Kontrollverhal-
ten der Rüstungsverantwortlichen abhän-
gig.
3. nur im Rahmen der haushaltsmäßigen Mög-
lichkeiten zu befriedigen.

Vergleicht man beide Interessenlagen, so er-
gibt sich — unter der Annahme feststehender 
Außenbedingungen — eine Reihe immanenter 
Gegensätze. Die wesentlichsten dürften sein:

1. Wenn gewissenhaft handelnde Militärs auf-
grund beschränkter Haushaltsmittel eine ko-
steneffektive Rüstung fordern, wird die Indu-
strie in ihrem Gewinnstreben gehindert.

2. Wenn die Industrie an der Entwicklung all-
zu komplexer Rüstungsgüter aus Gründen des 
Zuwachses an Know-how interessiert ist, wer-
den die Militärs auf größere Einfachheit und 
bessere Bedienbarkeit drängen müssen.
3. Wenn die Industrie ein bestimmtes Rü-
stungsgut stärker produzieren will, wird die 
Ausgewogenheit der militärischen Bedarfsbe-
friedigung gestört.

4. Wenn die Industrie als konkurrierender 
.Anbieter" auf dem (idealtypischen) Markt 
auftritt, haben die Militärs als „Kosumenten" 
die Möglichkeit, Preisvorteile zu erzielen.

Dieses Ergebnis spricht zunächst einmal ge-
gen die Existenz eines militärisch-industriel-
len Komplexes. Es ist allerdings durchaus vor-
stellbar, daß die Interessen von Militär und 
Industrie auch gleichgerichtet sind.

Die Rüstungswirtschaft initiiert zum Teil Ent-
wicklungen oder technische Verbesserungen; 
vereinzelt führt sie auch Eigenentwicklungen 
durch, die dann als „Angebote" auf dem Rü-
stungsmarkt auftauchen. Hier kann sich das 
Neuerungsstreben der Miltärs mit den Ver-
kaufsabsichten der Industrie treffen. Daneben 
könnten Industrie und Militär beispielsweise 
anstreben, die feststehenden Außenbedingun-
gen zu verändern. Ihr Interesse könnte auf ein 
Unterlaufen politischer Richtlinien, eine Um-
gehung von Beschaffungsverfahren, die Über-
schreitung der Haushaltsansätze, eine Verlet-
zung der taktisch-konzeptionellen Vorgaben 
oder auf eine Manipulation von Bedrohungs-

vorgaben gerichtet sein. In diesen Fällen 
müßte man von Kompetenzüberschreitung, 
Straftatbeständen und Ungehorsam sprechen. 
Derartige Bestrebungen werden sicherlich un-
terstellt, wenn vom „militärisch-industriellen 
Komplex" die Rede ist. Der Begriff ist folglich 
mit einer eindeutig negativen Bedeutung aus-
gestattet.

In der Nachkriegszeit hatte die Industrie in 
der Bundesrepublik Deutschland ihr Desinter-
esse an der Rüstungsproduktion offen bekun-
det. Bis in die sechziger Jahre war sie auch 
technologisch weitgehend nicht in der Lage, 
konkurrenzfähige Produkte anzubieten. Die Ka-
pazitäten für die Rüstungsproduktion wurden 
zögernd, nur in sehr geringem Umfange und 
entsprechend der Absicht der Bundesregie-
rung zumeist nur neben der zivilen Fertigung 
aufgebaut. Hinzu traten die politische Bündnis-
orientierung und die marktwirtschaftlich be-
dingte Import-Offenheit. Im Gegensatz zu an-
deren Staaten, bei denen neben wirtschaftli-
chen bestimmte außen- und sicherheitspoliti-
sche Beweggründe gegeben sind, sieht die 
Bundesrepublik Deutschland keinen primären 
Anlaß für die Förderung ihrer Rüstungswirt-
schaft. Die Diagnose eines militärisch-indu-
striellen Komplexes in der Bundesrepublik 
Deutschland ist deshalb bisher auch nicht 
überzeugend gelungen. Gerade die Situation 
in der Bundesrepublik Deutschland wider-
legt auch die These, der militärisch-industriel-
le Komplex sei ein besonderes Kennzeichen 
kapitalistischer Gesellschaften.
Beim Nachweis eines militärischen-industriel- 
len Komplexes in der Bundesrepublik wurde 
zumeist versucht, US-amerikanische Modelle 
und Analysen auf unsere Gegebenheiten zu 
übertragen. Dabei entstand eine eigene Be-
griffswelt aus Amerikanismen. Selbst der Be-
griff des „militärisch-industriellen Komple-
xes" wurde importiert.
Im Rahmen der neueren „Militarismus-Dis-
kussion“ in den USA wird seit längerem u. a. 
eine Erweiterung des Militarismus-Begriffes 
gefordert. Nach Auffassung zahlreicher Wis-
senschaftler und Publizisten geht es heutzuta-
ge nicht mehr um den Primat der politischen 
oder der militärischen Macht oder um „Kom-
patibilität" oder „Inkompatibilität", sondern 
um die Problematik einer Verzahnung von in-
dustrieller, militärischer, politischer und zivi-
ler Macht, besonders in der engen Verflech-
tung der Interessen von einflußreichen oder 
entscheidungsbefugten Institutionen und Per-
sönlichkeiten aus Militär, Rüstungsindustrie 
und Politik. Diese Interessenkoalition, eine
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Art „symbiotischer" Verbindung von Berei-
chen, die eigentlich streng getrennt und damit 
überschaubar sowie öffentlich kontrollierbar 
sein müßten, wird als „Military-Industrial 
Complex“ (MIC) bezeichnet5  ).

5) Eine sehr gute Einführung in die Problematik 
mit umfangreichen Literaturhinweisen geben: 
Marc Pilisuk und Thomas Hayden, Rüstungskom-
plex, gesellschaftlicher Pluralismus und Frieden, 
in: Dieter Senghaas (Hrsg.), Zur Pathologie des 
Rüstungswettlaufs, a. a. O., S. 286 ff.
6) Siehe hierzu z. B. den bereits zitierten Aufsatz 
von Mark Pilisuk und Thomas Hayden, a. a. O., so-
wie Volker R. Berghahn (Hrsg.), Militarismus, 
Köln 1975. Beide Werke mit umfangreicher Biblio-
graphie. Ferner: Richard J. Barnet, Der amerikani-
sche Rüstungswahn oder Die Ökonomie des Todes, 
Reinbek 1971; L. W. Milbraith, The Washington 
Lobbyists, Chicago 1963; C. Wright Mills, Gesell- 
schaft und Macht in den Vereinigten Staaten („The 
power elite", New York 1959), deutsch, Hamburg 
1962; Dieter Senghaas, Rüstung und Militarismus, 
Frankfurt 1972; David M. Shoup, Der neue ameri-
kanische Militarismus, in: Dieter Senghaas (Hrsg.), 
Zur Pathologie des Rüstungswettlaufs, Freiburg 
i. Br. 1970, S. 359—373; J. M. Swomley, The Milita-
ry Establishment, Boston 1964; Fred J. Cook, The

Warfare State, New York 1962; Victor Perlo, Mili- 
tarism and Industry, New York 1963; Suzanne Kel-
ler, Beyond the ruling class, New York 1963.
7) Siehe hierzu z. B. Juan Bosch, Der Pentagonis-
mus oder Die Ablösung des Imperialismus, Rein-
bek 1969; Seymour Melman, Pentagon Capitalism, 
New York 1970.
8) Etwa im Sinne von: In einem Atomkrieg kann 
es keinen „zweiten Gewinner" geben.

Der „Military-Industrial Complex" stellt nach 
dieser Analyse und Interpretation ein weitest-
gehend unbekanntes „Geflecht" von persona-
len, ideologischen, organisatorischen und in-
teressengebundenen Beziehungen in und zwi-
schen den Bereichen Militär, Wirtschaft, Poli-
tik und Wissenschaft dar, mit der Tendenz, 
durch wechselseitige Verstärkungen seine Po-
sition in Staat und Gesellschaft permanent aus-
zudehnen, auf politische Entscheidungen zu-
nehmend Einfluß zu gewinnen und selbst un-
kontrollierbar zu bleiben.

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen und po-
litisch-ideologischen Auseinandersetzung in 
den USA treten zwei Positionen in den Vor-
dergrund, zuweilen als „elitism" und „plura- 
lism" bezeichnet. Die Vertreter der ersten 
Richtung gehen von einer engen Interessen-
gemeinschaft (gleiche Herkunft, gleiche Aus-
bildung, gleiche oder ähnliche Positionen und 
damit Interessen in Wirtschaft, Politik und 
Militär) der Führungseliten aus, die in allen 
relevanten Bereichen von Staat und Gesell-
schaft beherrschenden Einfluß haben und so-
mit ihre Interessen koordiniert durchsetzen 
können. Die Vertreter der zweiten Richtung 
sehen dagegen im militärisch-industriellen 
Komplex nur eine neben zahlreichen anderen 
Interessenkonstellationen in der amerikani-
schen Politik. Sie erkennen somit die Existenz 
eines MIC zwar an und weisen auf die damit 
verbundenen Gefahren hin, billigen ihm je-
doch keine d 6ominierende Stellung zu ).

Vertreter beider Richtungen sehen jedoch 
übereinstimmend immanente Gefahren für die 
Demokratie, vor allem durch latente Verände-
rungen im Verhältnis der Exekutive, insbe-
sondere der militärischen, zu einflußreichen 
gesellschaftlichen Gruppen (z. B. Rüstungspro-
duzenten). Sie begreifen diese faktisch fest-
stellbare „Interessenkoalition“ als potentielle 
Bedrohung von Staat und Gesellschaft. Zur 
Bezeichnung der — tatsächlich oder angeb-
lich — extremsten Form wird zuweilen der Be-
griff „Pentagonismus" verwendet7).

Ohne Zweifel gibt es in den USA eine „stille 
Koalition“ von Militärs und Rüstungsprodu-
zenten, die ihre besonderen Interessen gegen-
über dem Kongreß und der Regierung massiv 
vertreten. Umstritten ist jedoch, wieweit das 
Vorgehen dieser Gruppen demokratische Ver-
haltensweisen verletzt bzw. eine Gefahr für 
die Demokratie oder in der Außenwirkung 
auch für den internationalen Bereich darstellt. 
Die seit Ende der sechziger Jahre in den USA 
stattfindende Diskussion macht diese Proble-
matik sehr deutlich.

Die Existenz dieser „stillen Koalition" wird 
durch verschiedene Faktoren begünstigt:

1. In den USA sind die Streitkräfte (und nicht 
wie in der Bundesrepublik Deutschland ein 
von den Streitkräften unabhängiger ziviler 
Rüstungsbereich) selbst für die Entwicklung 
und Beschaffung von Rüstungsmaterial ver-
antwortlich.

2. Ausscheidende Militärs wollen einen „gu-
ten Job" in der im vertrauten Metier agieren-
den Rüstungsindustrie erhalten.

3. Die Einstellung „second to none" ) drängt 
die Entscheidungsträger (ebenso übrigens wie 
die der Sowjetunion) in eine psychologische 
Situation, aus der heraus sie hypersensibel 
auf echte oder angebliche Warnsignale der 
sich ankündigenden Unterlegenheit reagie-
ren.

8

4. Der zunehmende Drang der amerikanischen 
Legislative, ihr Budgetrecht exekutiv zu 
handhaben, führt automatisch in den Wider-
streit unterschiedlichster politischer Interes-
sen.
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5. Der Druck einer einflußreichen Lobby be-
wirkt bei der Legislative nach aller Erfahrung 
Entscheidungen, die wenigstens die Hauptin-
teressenten minimal zufriedenstellen. Die Lö-
sungen sind dadurch häufig nicht kostenef-
fektiv.

6. Der amerikanische Isolationismus, manife-
stiert im „buy-american-act", führt zu Doppel-
entwicklungen und damit zur Verschwendung 
von Res ourcen.

Unbeantwortet ist damit aber immer noch die 
Frage, ob der MIK eine Folge der Gesell-
schaftsordnung selbst ist oder ob er als das 
Resultat bestimmter innerstaatlicher Regelun-
gen, weitgehend unabhängig von der Gesell-
schaftsordnung, begriffen werden kann. Dar-
über hinaus ist eine Verknüpfung beider Deu-
tungen denkbar.

Was über die USA gesagt wird, trifft in ähnli-
cher Weise — unter den Bedingungen eines 
anderen politischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Ordnungssystems — für die 
Sowjetunion zu. Auch hier kann mit Recht 
von einem militärisch-industriellen Komplex 
gesprochen werden9). Der amerikanische Po-
litologe Vernon Aspaturian bezeichnet ihn 
sogar als „militärisch-administrativ-industriel-
len Komplex“, der aus höheren Parteifunktio-
nären, führenden Militärs und Managern der 
Schwerindustrie besteht. Diesen Führungseli-
ten ist im Interesse der eigenen Machterhal-
tung und Machtstabilisierung ebenfalls daran 
gelegen, Bedrohungsvorstellungen zu „erzeu-
gen" sowie eine gewisse internationale Span-

9) Siehe z. B. Vernon Aspaturian, The Soviet Mili-
tary-Industrial Complex. Does It Exist?, in: Jour-
nal of International Affairs, XXVI (1972), S. 1—28; 
W. Lee, The Politico-Military-Industrial Complex 
of the USSR, in: ebd., S. 73—86; Klaus von Beyme, 
Sozialismus und Friedenssicherung, in: Attempto, 
Zeitschrift der, Universität Tübingen, Heft 
37/38/1970, S. 32f.; A. D. Sacharow, Memorandum 
(Nachwort), Juni 1972, abgedruckt in: „Die Zeit", 
31.7. 1972, S. 4 E. Jahn, Kommunismus und was 
dann?, Reinbek 1974. Jahn weist im Rahmen der 
Militarismus-Diskussion u. a. auf das Problem ei-
nes „roten" Militarismus im Zusammenhang mit 
der wachsenden Bürokratisierung des sowjeti-
schen Herrschaftssystems hin. Ihm erscheint die 
Militarisierung stark bürokratischer Gesellschaften 
sogar noch gefährlicher, da „die Versippung des 
zivilen Staatsapparates, des Militärs und der Rü-
stungsindustrie im Kapitalismus noch keine voll-
ständige ist und noch auf zivile, bürgerlich-pazi-
fistische Widerstände sowie auf die Interessen der 
nicht-militärischen Unternehmen stößt", a. a. O., 
S. 125.
Zur Situation in der DDR siehe z. B.: Studiengrup-
pe Militärpolitik, Die Nationale Volksarmee, Ein 
Anti-Weißbuch zum Militär in der DDR, rororo ak-
tuell Bd. 4059, Reinbek bei Hamburg 1976.

10) Fritz Vilmar, Rüstung und Abrüstung im Spät-
kapitalismus, Reinbek 1973, S. 231 f. Nach Vilmar 
sind die Widerstände „soziologisch zu erklären". 
Sie erstrecken sich „über den Selbstbehauptungs-
willen einzelner Führungsgruppen hinaus und hän-
gen mit der bürokratisch-autoritären Struktur des 
sowjetischen Herrschaftssystems als solchem zu-
sammen". Er weist allerdings erneut darauf hin, 
daß eine wesentliche Ursache in der „Stabilisie-
rungsfunktion der Festungsideologie und -politik" 
gesehen werden muß.
11) Siehe z. B. Wissenschaftlicher Kommunismus, 
Berlin (Ost) 1973 , S. 173 f.; Das Mao Tse-tung-Bre- 
vier. Der Katechismus für 700 Millionen, Würz-
burg 1967, S. 55 f.; Militärlexikon, Militärverlag 
der DDR, 2. Aufl., Berlin (Ost), 1973, S. 155.
12) Hierzu siehe z. B. Klaus von Beyme, a. a. O., 
S. 35. The Military Balance 1976/77, London 1976, 
S. 78 f.
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nung zu erhalten. F. Vilmar meint, daß es aus 
diesen Zusammenhängen heraus auch in der 
Sowjetunion erhebliche Widerstände gegen 
eine Abrüstung und Entspannung gibt10   ).

Dies widerlegt die monokausale The
11

se, wie 
sie z. B. in den Ostblock-Staaten ) und zuwei-
len von neomarxistischen Gruppen in west-
lichen Ländern vertreten wird, daß die Haupt-
ursache für einen militärisch-industriellen 
Komplex in privaten Profitinteressen zu sehen 
ist. Die Sowjetunion gibt ein Beispiel dafür, 
daß auch ohne privates Interesse an Rüstungs-
profiten mächtige Gruppen vorhanden sind, 
die den Vorrang der Rüstungswirtschaft 
durchsetzen und sogar verstärken können, wie 
die Entwicklung im Rüstungsbereich in den 
letzten Jahren sehr deutlich zeigt. Vergleicht 
man beispielsweise den Anteil der Verteidi-
gungsausgaben am Bruttosozialprodukt, die 
relative Pro-Kopf-Belastung der Bevölkerung 
durch Verteidigungsausgaben im Vergleich 
zur Wirtschaftskraft oder die Personalstärken 
der bewaffneten Organe im Verhältnis zur Ge-
samtbevölkerung verschiedener Staaten, so 
stehen die Ost

12

blockstaaten durchweg deutlich 
vor den westlichen Industrienationen und die 
Sowjetunion vor den Vereinigten Staaten ).

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den 
USA und der UdSSR besteht allerdings darin, 
daß es in der Sowjetunion ungleich schwerer 
ist, die Zusammenhänge zu erforschen. Mit 
polizeistaatlichen Mitteln wird jede kritische 
Forschung von außen her verhindert. Hier zei-
gen sich besonders die Bedingungen eines tota-
litären Gesellschaftssystems. Insofern ist es 
ein Fortschritt, daß — wenn auch von den 
Führungseliten nicht immer gewünscht, zuwei-
len sogar stark behindert — die Probleme in 
den Vereinigten Staaten erforscht, öffentlich 
diskutiert und in der Folge evtl, sogar kontrol-
lierbar gemacht werden können. Dieser Unter-
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schied kann gar nicht genug hervorgehoben 
i werden.

In der Bundesrepublik hat u. a. D
13

ieter Seng- 
haas ) den Versuch unternommen, das Pro-
blem der Rüstungsdynamik insgesamt zu be-
schreiben. Seine allgemeinen Analysen und 

I Überlegungen sind in sieben Theoremen zu- 
: sammengefaßt. Den militärisch-industriellen 
Komplex sieht er als Teil eines möglichen 
Machtkartells zugunsten der Rüstungswirt-
schaft. Fritz Vi 14lmar )  dehnt diesen Deu-
tungsversuch aus und empfiehlt, nach den 
„gemeinsamen gesellschaftlichen Ursachen" 
des Rüstungskomplexes zu fragen. Damit wird 
deutlich, daß eine isolierte Betrachtung des 
militärisch-industriellen Komplexes nicht zu 
der Erklärung möglicher Ursachen führen 
kann. Aus dieser Sicht gewinnen die genann-
ten amerikanischen erweiterten Ansätze an 
Gewicht.

Wollte man an dieser Stelle eine Zwischenbi-
lanz ziehen, sie müßte etwa so aussehen:

1. Das Gesellschaftssystem insgesamt begün-
stigt oder behindert den Bestand eines MIK; 
es bietet jedoch keine hinreichende Gewähr 
für seine Kontrolle.

2. Die enge Verflechtung innerstaatlicher In-
teressen, die einen MIK beschreiben, kann 
nur durch interne Regelungsmechanismen 
überschaubar und öffentlich kontrollierbar 
gestaltet werden.

Eine abstrakte Deutung des militärisch-indu-
striellen Komplexes hilft nur bedingt weiter. 
Es müssen möglichst genaue Maßstäbe gefun-
den werden, „Meßlatten", an denen sich Art 
und Ausmaß bestimmen und bewerten lassen. 
Als mögliche Kriterien, die helfen können, die 
Existenz und den Umfang eines militärisch-in-
dustriellen Komplexes genauer zu beschrei-
ben, können z.B. gelten:

1. Der Grad der Verfilzung militärischer und 
industrieller Interessen (hierzu gehören 
auch: übertriebene Geheimhaltung, mangeln-
de Information, illegale Einflußnahme auf Re-
gierung und Parlament, Korruption, „Berater"- 
Problematik).

2. Organisation und Wirksamkeit von Ko-
trollen.

3. . Umfang und Selbstverständnis der Rü-
stungswirtschaft.

4. Geschäftsinteressen der Rüstungswirtschaft 
(z. B. im Blick auf Exportmöglichkeiten).

5. Marktordnung für Rüstungsgüter (z. B. of-
fen für Import, Wettbewerb bei Anbietern).

6. Soziale Kosten der Binnenrüstung im Ver-
hältnis zu ihrem militärischen Wert.

7. Offenheit gegenüber Abrüstungsmaßnah-
men.

Diese Kriterien haben — ohne daß der An-
spruch auf Vollständigkeit erhoben werden 
soll — den Vorzug, relativ rasch Ergebnisse 
zu liefern, welche die qualitative Frage nach 
dem „ob" in bezug auf die Existenz eines 
MIK recht eindeutig beantwortbar machen. 
Im Umkehrschluß sollte man annehmen, daß 
sich damit ein MIK verhältnismäßig leicht be-
schreiben oder eventuell sogar definieren las-
sen müßte.

In neueren Lexika 15 ) sucht man aber vergeb-
lich nach einer Deutung oder einer Definition 
des militärisch-industriellen Komplexes. Das 
„Militärlexikon" von 1973 aus dem Militär-
verlag der DDR leistet dagegen im Rahmen 
der ideologischen Abgrenzung seinen Bei-
trag:

„Von Rüstungs-Produktion kann sinnvoll nur 
in bezug auf die Schaffung der materiell-tech-
nischen Mittel für die Aufrüstung in imperia-
listischen Staaten gesprochen werden. Die 
Produktion von materiell-technischen Gütern 
für die Bewaffung und Ausrüstung sowie den 
Unterhalt der Streitkräfte in den sozialisti-
schen Ländern dient unmittelbar der Erhaltung 
des Friedens und der kollektiven Verteidi-
gung des sozialistischen Weltsystems, wes-
halb sie ihrem Wesen nach verteidigungspro-
duktiv ist. Im Bereich der Rüstungsproduk-
tion und Rüstungsforschung sind während der 
letzten Jahre besonders in der BRD das Ent-
stehen eines militärisch industriellen Komple-
xes sowie ein nie gekannter Grad der Ver-
schmelzung zwischen de

16
n Monopolen und 

dem Staat charakteristisch." )

Danach versteht man in der DDR unter Mili-
tär-Industrie-Komplex einseitig jene „Herr- 
sehaftsgruppe im staatsmonopolistischen 
Herrschaftssystem, die sich durch die strate-
gisch-konzeptionelle, militärpolitische und

15) Beispielsweise die „Neue Brockhaus-Enzyklo-
pädie" (17. Aufl.) oder „Meyers Enzyklopädisches 
Lexikon".
16) Militärlexikon, Militärverlag der DDR, 2. Aufl., 
Berlin (Ost) 1973, S. 155. 
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a. a. O.
14) Siehe Fritz Vilmar, Rüstung und Abrüstung im 
Spätkapitalismus, a. a. O.



kriegsökonomische Verflechtung der Interes-
sen und Ziele von Rüstungsoligarchie, mili-
tärischer Führungsclique und Militarisie-
rungsorganen des bürgerlichen Staates her-
ausgebildet hat und zum Hauptträger der re-
aktionären, expansionistischen Politik und 
Strategie der aggressiven Kreise der Mono-
polbourg 17eoisie geworden ist" ).

Als Beweis für die „Existenz und Entfaltung 
des Militär-Industrie-Komplexes" zählt das 
Militärlexikon folgende „Tatsachen" auf:

— Aggressive Außenpolitik der imperialisti-
schen Staaten.

— Aufrüstung und permanente Kriegswirt-
schaft ermöglichen zunehmend Monopolprofi-
te des Finanzkapitals.

— Umfang und Tempo der Konzentration der 
Rüstungsindustrie nehmen zu.

— Wissenschaft und Forschung werden immer 
stärker dem militärischen Interesse unterge-
ordnet.

— Personelle Verflechtung zwischen Indu-
strie, Militär und Staat.

— Das Militär verstärkt zunehmend seine Po-
sition.

— Internationalisierung dieses Vorganges, 
ausgehend von den USA.

Spürt man diesen „Symptomen" in der Bun-
desrepublik Deutschland ohne ideologische 
Voreingenommenheit nach, so kann eindeutig 
festgestellt werden, daß es derartige Anzei-
chen nicht gibt. Berechtigt diese Feststellung 
aber bereits zu dem Schluß, daß bei uns ein 
militärisch-industrieller Komplex nicht exi-
stieren kann? Die bisher vorgenommene 
analytische Gesamtbetrachtung genügt noch 
keineswegs als Begründung einer schlüssigen 
Aussage. Die Benutzung des Begriffes als 
„ideologisches Kampfmittel" erschwert zudem 
die objektive Auseinandersetzung mit seinen 
Merkmalen und Bedingungen nicht unbe-
trächtlich.

II. Gibt es in der Bundesrepublik Deutschland einen 
„ Militärisch-Industriellen Komplex" ?

Um die Frage, ob es in der Bundesrepublik 
Deutschland einen militärisch-industriellen 
Komplex gibt, begründet beantworten zu kön-
nen, ist es zunächst erforderlich, die Zusam-
menhänge zwischen militärischen, administra-
tiven, politischen und wirtschaftlichen Berei-
chen zu unterscheiden und die Verfahrens-
regelungen im einzelnen darzustellen.

Für die Bundesrepublik Deutschland ist der 
Gesamtbereich des Rüstungswesens durch 
eine Fülle von Verfassungsvorschriften, Ge-
setzesnormen und verwaltungsinternen Erlas-
sen, Weisungen und Verordnungen umfas-
send geregelt. Auf dieser Grundlage kann die 
Frage nach der Existenz eines militärisch- 
industriellen Komplexes en detail untersucht 
werden.

Die Transparenz, die dadurch geschaffen 
wird, dürfte in keinem anderen Staat so aus-
geprägt gegeben sein. Die bestehenden Rege-
lungen haben sich im allgemeinen sowohl 
durch politische Realitätskonformität wie 
durch praktische Handhabbarkeit mehrfach 
ausgezeichnet. Die politische Kontrolle über 
Rüstungsangelegenheiten ist nach innen und 
nach außen grundsätzlich gewährleistet.

Artikel 87 b des Grundgesetzes bestimmt, daß 
eine zivile Bundeswehrverwaltung als bundes-
eigene Verwaltung mit eigenem Verwal-
tungsunterbau einzurichten ist. Sie dient un-
ter anderem der „unmittelbaren Deckung des 
Sachbedarfs der Streitkräfte". Eine derartige 
Regelung, die Beschaffungsaktivitäten aus-
schließlich einem zivilen Bereich überträgt, 
ist in dieser Deutlichkeit nur in der Bundesre-
publik Deutschland verwirklicht.

In der Bundeswehr werden die Aufgaben der 
Bedarfsdeckung ausschließlich vom zivilen 
Rüstungsbereich wahrgenommen. Dieser Be-
reich wurde mit einem Rahmenerlaß, dem 
sog. Rüstungsrahmenerlaß vom 28. Januar 
1971, neu geordnet. Im Bundesministerium der 
Veteidigung ist dafür die Rüstungs-Abteilung 
zuständig. Im nachgeordneten Bereich über-
nimmt das Bundesamt für Wehrtechnik und 
Beschaffung in Koblenz diese Funktion; es ist 
der eigentliche Ansprech- und Verhandlungs-
partner der Industrie.

Für die Beschaffung von Wehrmaterial wurde 
mit dem Rüstungs-Rahmenerlaß ein neues 
Verfahren eingeführt. Beschaffungsvorhaben 
werden danach in logisch aufeinanderfolgen-
den Phasen und Schritten verwirklicht. Nach 
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dem Erlaß wird Wehrmaterial entsprechend 
seiner Komplexität unterteilt in Waffensyste-
me, Projekte und Geräte.

Am Ende jeder Phase ist ein Dokument zu er-
arbeiten, das sowohl vom Bedarfsträger 
(Streitkräfte) wie vom Bedarfsdecker (Rü-
stungsbereich) getragen wird und das in be-
stimmten Fällen der Billigung der Leitung des 
Bundesministeriums der Verteidigung bedarf, 
um die fortlaufende Kontrolle durch den poli-
tisch verantwortlichen Ressortchef zu gewähr-
leisten. Umfangreiche Beschaffungsvorhaben 
werden zudem vom Kabinett zur Kenntnis ge-
nommen. Für das weitere Verfahren kann das 
Kabinett bestimmte Empfehlungen geben.

Darüber hinaus werden alle wichtigen Vorha-
ben den zuständigen Bundestagsausschüssen 
(Verteidigung und Haushalt) vor der Beschaf-
fung zur Kenntnis gegeben. Dort findet eine 
intensive Prüfung statt, die sich auf operatio-
neile, wirtschaftliche und sicherheitspoliti-
sche Aspekte erstreckt. Großvorhaben wer-
den häufig in regelmäßigen Abständen über-
prüft, die Haushaltsmittel werden nur in 
Schritten freigegeben. Es hat sich die sehr 
wirkungsvolle Praxis herausgebildet, eine 
feste Preisobergrenze (zu einem bestimmten 
Preisstand) mit der Kenntnisnahme durch die 
Ausschüsse zu verbinden. Eine erneute einge-
hende Überprüfung aller Rüstungsvorhaben 
findet bei den jährlichen Haushaltsberatun-
gen statt. Die Berichterstatter des Haushalts-
ausschusses des Deutschen Bundestages prü-
fen in tagelangen Sitzungsperioden jeden Po-
sten im Verteidigungshaushalt. Somit ist — 
dies scheint nicht allgemein bekannt zu sein 
— eine besondere Eingriffmöglichkeit und da-
mit auch Verantwortung im Rahmen der par-
lamentarischen Kontrollbefugnis gegeben.

In den USA findet die Einwirkung des Kon-
gresses auf Entscheidungen des Pentagon in 
formal weit stärkerem Ausmaß und vor einer 
größeren „interessierten Öffentlichkeit" als 
vergleichsweise in der Bundesrepublik 
Deutschland statt. Als Instrument wird in vie-
len Fällen das auch von Rundfunk und Fern-
sehanstalten übertragene „Hearing" einge-
setzt.

Das Problem für die USA besteht in der Pra-
xis darin, daß die US-Regierung durch das 
Verhalten von Legislative und Öffentlichkeit 
gelegentlich in ihrer internationalen Hand-
lungsfähigkeit e 18ingeschränkt werden kann )  

(typisches Beispiel: die letzten „Vietnam“- 
Monate oder das Waffenembargo gegenüber 
der Türkei). So ist es vor allem üblich, daß 
die in weit stärkerem Maße selbständigen 
Teilstreitkräfte „ihre Lobby" im Kongreß be-
sitzen. Auf diese Weise wird sogar die politi-
sche Leitung — paradoxerweise in der 
Hauptsache das Pentagon — umgangen und 
überspielt. Deutlichstes Beispiel war die Ent-
scheidung zugunsten eines rein nationalen 
Kampfpanzers der achtziger Jahre, des M-l, 
obwohl eine Standardisierungsvereinbarung 
mit der Bundesrepublik Deutschland bestand 
und trotz der überlegenen Testergebnisse, die 
der deutsche Leopard 2 auch aufgrund seiner 
modernen 120-mm-Glattrohrkanone in den 
USA erzielen konnte. Das US-Heer hatte in 
diesem Falle über ein eigens aufgebautes 
Programmbüro zur verhindern gewußt, daß 
der US-Verteidigungsminister (damals Ja-
mes Schlesinger) seinen politischen Willen 
durchzusetzen vermochte. Vom Verteidi-
gungsausschuß des Repräsentantenhauses 
wurde eine Resolution verabschiedet, die es 
angeblich dem US-Heer nicht gestattete, die 
ursprünglichen Standardisierungsvereinbarun-
gen einzuhalten. 1976 bestimmte der Kon-
greß einseitig, bei internationalen Rüstungs-
verkäufen müsse in Zukunft ein bestimmtes 
Verfahren eingehalten werden und dabei sei-
en von bestimmten Partnern zusätzliche Ge-
bühren zu bezahlen, obwohl diesem Verfah- 
ren bestehende internationale Regierungsver-
träge in ideeller und materieller Hinsicht ent-
gegenstanden.

Diese Symptome rechtfertigen die Erweite-
rung des MIC-Begriffes in der vorher ange-
führten Weise. Abgesehen vom „demokratie- 
und bündnisschädigenden" Charakter eines 
solchen Vorgehens würde eine derartige Pra-
xis in der Bundesrepublik Deutschland mit 
Sicherheit einen ernsten Verfassungskonflikt 
auslösen. In den USA zeigt sich in dieser Hin-
sicht eine Tendenz, bei der die Legislative dazu 
neigt, der Regierung und bestimmten Interes-
sengruppen aus Militär, Politik und Industrie 
ein Instrumentarium anzubieten, das es er-
laubt, völkerrechtlich wirksame Vereinbarun-
gen scheinbar ohne Gesichtsverlust zu verlet-
zen. Es ist äußerst bedenklich, daß im Extrem-
fall auf diese Weise sogar das Parlament zu

und sicherheitspolitischem Gebiete: Dieter O. A. 
Wolf, „Präsidenten-Krieg“ in Vietnam? Kompeten-
zen, Entscheidungsverfahren und Verhalten von 
Präsident und Kongreß im Indochinakonflikt, Mün-
chen-Wien 1973.
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einem Instrument eines „MIC" werden 
kann.

In der Bundesrepublik Deutschland dürfte 
demgegenüber durch die vorstehend beschrie-
benen Kontrollen im wesentlichen sicherge-
stellt 19)  sein, daß die naturgemäß hohen For-
derungen der Streitkräfte
— untereinander konkurrieren,

— nicht im direkten Kontakt mit der Indu-
strie von den Militärs ausgehandelt werden 
können,
— vom sachkundigen Rüstungsbereich (im 
Falle von administrativen DV-Systemen, sog. 
Fachinformations-Systemen, wird diese Aufga-
be vom Organisationsstab — Org/DV — 
wahrgenommen) im Dialog mit den Streitkräf-
ten korrigiert werden können,
— von den Vertrags- und Wirtschaftsfachleu-
ten des Rüstungsbereiches kostengünstig ge-
genüber der Industrie durchgesetzt werden 
müsen,
— von der Leitung jederzeit überwacht und 
beeinflußt werden können und
— schließlich die parlamentarischen Hürden, 
einschließlich der Erfüllung bestimmter Auf-
lagen, nehmen müssen.

Die Rückzugsmöglichkeit bei begonnenen 
Vorhaben ist stets gegeben. Bei Phasenent-
scheidungen erfolgt zugleich eine Prüfung, 
ob die Fortführung in der beabsichtigten Wei-
se noch sinnvoll ist.

Die Erfüllung der militärischen und sonstigen 
grundsätzlichen Forderungen wird von den 
Erprobungsstellen der Bundeswehr vor Ein-
führung des Gerätes, Projektes oder Systems 
umfassend überprüft.

Der Sachbedarf der Streitkräfte wird im we-
sentlichen durch folgende Ausgaben gedeckt 
(in Klammern: der ungefähre Anteil am 
Verteidigungshaushalt):

1. Wehrforschung, Entwicklung, Erprobung 
(5 Prozent)
2. Militärische Beschaffung (20 Prozent)

3. Materialerhaltung (10 Prozent)

Die Anteile am Verteidgungshaushalt sind 
Schwankungen unterworfen. Es besteht im 
Rahmen der Wehrstruktur-Maßnahmen die 
Absicht, den Gesamtanteil der investiven Ko-
sten (dazu zählen im wesentlichen: For-
schung, Entwicklung, Erprobung, Beschaf-
fung und Infrastruktur) bei etwa 30 0/0 der 
Verteidigungsausgaben zu stabilisieren. Es 
ist jedoch wahrscheinlich, daß dieser Wert in 
Zukunft im Interesse einer optimalen Ausrü- 
stung der Bundeswehr auf mindestens 35 0/0 
steigen muß.

Der Rüstungsbereich verwaltet mithin den 
disponiblen Teil der Verteidigungsausgaben, 
der etwa ein Drittel der Gesamtaufwendungen 
ausmacht.

Für die praktische Handhabung hat die Bun-
desregierung (Verteidigungs-Weißbuch 73/74, 
Ziff. 255) rüstungswirtschaftliche Prinzipien 
aufgestellt:

— Die Bundesrepublik Deutschland will keine 
Rüstungsautonomie.

— Rüstungsvorhaben werden, wo immer 
möglich, mit den Verbündeten abgestimmt 
und gemeinsam verwirklicht.

— Parallele Entwicklungen unter den Bünd-
nispartnern sind grundsätzlich zu vermei-
den.

— Die nationale Rüstungsproduktion bleibt 
eingebettet in die private Wirtschaft, neben 
den zivilen Fertigungsprogrammen.
— Entwicklungen in der Rüstung mit hoher 
technologischer Innovation erhalten die Ur-
teilsfähigkeit in komplexen rüstungstechni-
schen Fragen und dienen zugleich dem ge-
samtwirtschaftlichen Interesse.

— Rüstungsexporte bleiben in erster Linie 
auf NATO-Staaten beschränkt.

— Rüstungsaufträge werden nach wettbe-
werblichen Grundsätzen vergeben.

Der Anteil des Verteidigungshaushaltes am 
Gesamthaushalt des Bundes und am Bruttoso-
zialprodukt zeigt abnehmende Tendenz. Mit 
etwa 32,9 Milliarden DM betrug er im Jahre 
1977 rund 190/0 des Bundeshaushaltes. Bis 
1975 stiegen die Personalausgaben innerhalb 
des Verteidigungshaushaltes weit überpropor-
tional im Vergleich zu allen anderen Ausga-
ben 20 ). Damit verringert sich langfristig der 19) Allerdings kommt hier als wesentlicher Faktor 

hinzu, daß nicht nur die wirtschaftliche Relevanz 
von Militärausgaben und Rüstungsproduktion, son-
dern auch die Relevanz des Militärapparates als 
solchem im Ausmaß zu gering ist, um Interessen- 
und Machtkonzentrationen wie in den USA zuzu-
lassen.

20) Mit dem Haushaltsstrukturgesetz konnte 1976 
ein geringeres Wachstum erreicht werden. Aller-
dings sind Einzelmaßnahmen daraus bereits wie-
der rückgängig gemacht
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reale Umfang der verfügbaren Mittel für die 
Rüstung. Das zwingt zur Standardisierung, Ra-
tionalisierung, zur internationalen Rüstungs-
kooperation, zu neuen betriebswirtschaftli-
chen und technischen Ansätzen (z. B. Opti-
mierung der Kosteneffektivität von Waffen-
systemen im Gesamtbereich ihrer Nutzungs-
phase). Allerdings ist diese „Reserve" im Be-
reich der Bundeswehr bereits weitgehend aus-
geschöpft. Weitere Einschränkungen würden 
zu einem deutlichen Absinken des Investi-
tionsanteils am Verteidigungshaushalt führen. 
Deshalb wird sich bereits bald die politische 
Grundsatzfrage stellen, wie hoch der Investi-
tionsanteil gehalten werden soll.

Die im Inland für militärische Beschaffungen 
aufgewendeten Mittel betragen nur etwa ein 
Drittel des Gesamtvolumens der Bundeswehr-
aufträge (militärische Beschaffungen, For-
schung, Entwicklung, Erprobung, Materialer-
haltung, Infrastruktur und sonstige Aufwen-
dungen für den Betrieb, wie Betriebsstoffe, 
Dienstleistungen, Munition, Reparaturen so-
wie Mieten) oder etwa 18 Prozent des Vertei-
digungshaushaltes. Diese Aufwendungen 
schließen einen erheblichen Teil handelsüb-
lichen Geräts ein.

Im Inland werden weniger als ein Prozent des 
Gesamtumsatzes der Industrie für die Be-
schaffung und die Erhaltung von Waffen und 
anderem militärischen Gerät aufgewendet21 ). 
Damit wird klar, daß von einer Rüstungsin-
dustrie global nicht gesprochen werden kann. 
Etwa 10 Prozent der Beschaffungsaufwendun-
gen und ein etwas geringerer, aber steigender 
Prozentsatz der Materialerhaltungsaufwen-
dungen fließen direkt der Mittelstandswirt-
schaft zu; weitere Anteile erhält sie im Wege 
von Unteraufträgen.

21) Nach Klaus Spychalski, Rüstungswirtschaft in 
Zahlen, Wehrtechnik 7/77, betrug die Rüstungs-
produktion (darunter versteht er die Summe aus 
Forschung, Entwicklung, Erprobung, militärischer 
Beschaffung und Materialerhaltung, d. h. unter 
Einschluß von Dienstleistungen und nicht-militäri-
schem Gerät) ungefähr 2 Prozent der Wertschöp-
fung des verarbeitenden Gewerbes.

22) Diese Schätzung findet sich u. a. ebenfalls bei 
Spychalski, a. a. O.

Obgleich die gesamte inländische Industrie 
nur rund 1 Prozent ihres Umsatzes mit dem 
Verteidigungsministerium abwickelt, wobei 
nicht-militärische Ausrüstung, Gerät, Baulei-
stungen, Instandsetzung, Bekleidung usw. ein-
geschlossen sind, gibt es dennoch Industrie-
zweige, die einen wesentlichen Teil ihres Um- 
saizes mit Aufträgen aus dem Verteidigungs-
ministerium erzielen. Naturgemäß gehören 

dazu vor allem die Munitions- und Waffenin-
dustrie. Die Bundesregierung hat dieser Spar-
te den Ausbau der zivilen Produktion emp-
fohlen und dies auch gefördert. Einseitige Ab-
hängigkeiten konnten auf diese Weise erheb-
lich vermindert werden.

Die Luft- und Raumfahrtindustrie hängt heute 
noch- zu etwa 70 Prozent von Rüstungsaufträ-
gen ab. Es ist beabsichtigt, unter 50 Prozent 
zu kommen. Für die Lösung dieser und ande-
rer Fragen hat die Bundesregierung einen Ko-
ordinator eingesetzt. Bestimmte Firmen des 
Maschinenbaues, des Schiffsbaues und der 
Elektronik erwirtschaften einen erheblichen 
Teil ihres Umsatzes mit Rüstungsaufträgen.

Die Bindung des Arbeitsmarktes an Rüstungs-
aufträge ist noch verhältnismäßig gering. Etwa 
150 000 Fachkräfte22 ), viele von ihnen über-
durchschnittlich gut ausgebildet, finden in 
der Bundesrepublik unmittelbar Arbeit durch 
Aufträge aus dem Verteidigungsressort. Von 
diesem Potential, das deutlich unter ein Pro-
zent der Gesamtbeschäftigten liegt, geht nur 
ein regional und sektoral begrenzter Druck 
für die Beibehaltung oder Ausweitung von 
Rüstungsaufträgen aus. Die Bundesrepublik 
ist damit von der Rüstungswirtschaft her of-
fen für jede nur denkbare Abrüstungsmaß-
nahme.

Durch die Fragen der internationalen Rü-
stungskooperation und der Standardisierung 
sowie durch den internationalen Wettbewerb 
sind die Bereiche Rüstungs-Import und Rü-
stungs-Export berührt. Die Bundeswehr hat in 
den letzten Jahren einen beachtlichen, aber 
insgesamt geringer werdenden Teil ihrer Rü-
stungsgüter (= Sachbedarf der Streitkräfte) 
im Ausland beschafft; augenblicklich beträgt 
er weniger als die Hälfte, bezogen auf rein 
militärische Beschaffungsausgaben (bzw. etwa 
20 Prozent der gesamten Entwicklungs-, Be- 
schaffungs- und Materialerhaltungsausgaben), 
wobei sich der weitaus überwiegende Anteil 
aus Kooperationsprodukten — insbesondere 
mit Frankreich — zusammensetzt; dabei wa-
ren Waffen und militarisiertes Gerät gegen-
über handelsüblichen Gütern an den Lieferun-
gen aus dem Ausland in prozentual weit hö-
herem Maße beteiligt als im Inlandsanteil. Im 
Inland kauft die Bundeswehr den überwiegen-
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den Teil ihres „zivilen“ bzw. handelsüblichen 
Materials (z. B. Kraftfahrzeuge), führt For-
schungen und Entwicklungen durch und ver-
gibt sonstige Dienstleistungen (z. B. im Ge- 
samtbereich der Materialerhaltung).

An der Spitze der Lieferländer stehen Frank-
reich, die USA und Großbritannien. Der Lie-
feranteil einzelner Länder schwankt stark von 
Jahr zu Jahr. Die Bundeswehr kauft im Aus-
land nicht nur von der Industrie, sondern 
auch von Regierungen, von Dachgesellschaf-
ten aufgrund von Kooperationsabkommen, 
von Verwaltungen und anderen Stellen. Der 
Direktverkehr mit der ausländischen Industrie 
steht jedoch im Vordergrund.

Im Zuge der Abwicklung der Devisenaus-
gleichsabkommen bestand in gewissem Um-
fang eine Verpflichtung, Rüstungsgüter im 
Ausland zu kaufen. Die Devisenausgleichsab-
kommen mit den USA und Großbritannien, 
die teilweise auch reine Budgetleistungen 
beinhalteten, sind inzwischen ausgelaufen. 
Die Bundesregierung strebt an, alle Rüstungs-
importe im Rahmen eines umfassenden Kom-
pensationsabkommens langfristig durch Ge-
genlieferungen volkswirtschaftlich auszuglei-
chen.

Die Bundesregierung hat wiederholt erklärt, 
sie strebe keine Rüstungsautarkie und keine 
nationale Rüstungsindustrie bzw. keine Aus-
weitung des Rüstungsexports (Spannungsge-
biete) an. Bedenklich ist jedoch, daß verschie-
dene private Einzelfirmen offenbar ihre Un- 
ternehmenspolitik darauf abgestellt haben, ei-
nen erheblichen Umsatzanteil auf Dauer mit 
Aufträgen des Verteidigungsministeriums zu 
erzielen bzw. auf eine Expansion der Export-
möglichkeiten für Waffen und militärische 
Ausrüstung hinarbeiten. Dadurch sind Fragen 
der Arbeitsplatzsicherung, des unternehmeri-
schen Risikos und der Nutzungsmöglichkeit 
des Wettbewerbsvorteils durch den Auftrag-
geber essentiell berührt. Es können Zwänge 
für Firmen und Behörden erwachsen, die eine 
Einhaltung des Grundsatzes vom wirtschaftli-
chen Handeln erheblich erschweren und in 
deren Folge der Reiz entstehen könnte, un-
korrekt zu handeln.

Hiermit sind Fragen der Regionalpolitik und 
der Arbeitsplatzsicherung verbunden. Gele-
gentlich wird auf der „politischen Schiene" 
versucht, Einfluß zugunsten der eigenen oder 
einer nahestehenden Firma bzw. Region gel-
tend zu machen. Die relativ risikoarmen 
Staatsaufträge — insbesondere wenn es sich 

um Kooperationsvorhaben handelt, die aus 
politischen Gründen kaum oder nicht abge-
brochen werden können — sind vor allem in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten begehrt. 
Daraus erwachsen Geiahren bezüglich der Ent-
stehung oder des Anwachsens eines „militä-
risch-industriellen Komplexes".

Diese Problematik wird ohne Zweifel durch 
den Export von Rüstungsgütern noch ver-
schärft. Eine Beurteilung dieses Sachverhaltes 
ist aber nur im gesamtwirtschaftlichen Rah-
men möglich. So kann zum Beispiel jeder 
Auftrag der Bundeswehr an die Binnenwirt-
schaft — egal, ob für Forschung, Entwicklung 
oder Beschaffung erteilt — Nachfrage aus 
dem Ausland wecken bzw. Exportabsichten 
des Auftragnehmers hervorrufen. Die deut-
sche Industrie hat in der letzten Zeit ver-
schiedene Waffensysteme und Geräte, teils 
selbst, teils in Kooperation entwickelt, die, 
würde der Rüstungsexport liberalisiert, zu 
wahren Exportschlagern gediehen. Beispiel: 
der mittlere Kampfpanzer „Leopard".

Angesichts eines wachsenden internationalen 
Rüstungshandels23 ), dessen Volumen 1977 bei 
weit über 40 Milliarden DM gelegen haben soll 
und der in erster Linie von den USA, der So-
wjetunion, Frankreich und Großbritannien ge-
tragen wird, ist die Beteiligung der Bundes-
republik Deutschland mit einem Anteil von 
etwa 0,2 Prozent 24)  verschwindend gering. 
Selbst neutrale Staaten wie Schweden und die 
Schweiz engagieren sich relativ stärker als die 
Bundesrepublik im internationalen Rüstungs-
geschäft.

Einen erheblichen Aufschwung erlebte der in-
ternationale Waffenhandel nach dem Nah- 
Ost-Krieg von 1973. Die Angaben über die 
tatsächliche Höhe schwanken allerdings be-
trächtlich, so z. B. in der Wochenze

25
itung „Die 

Zeit" ) und in der „Europäischen Wehrkun-

23) Zur Problematik des Waffenexportes siehe 
z. B. Monika Medik, Waffenexporte und auswärti-
ge Politik der Vereinigten Staaten, Meisen- 
heim/Glan 1976.

24) Vgl. Spychalski, a. a. O.
25) „Die Zeit" vom 10. 1. 1976, S. 27:

Die größten Waffenexporteure
Wert der Waffenausfuhren in Milliarden Dollar

Quellen: Pentagon, BMWI

Land 1970 1974
USA 2,6 8,30
Sowjetunion 2,0 5,50
Frankreich 0,5 3,00
Großbritannien 0,3 1,50
Italien 0,1 0,24
Bundesrepublik Deutschland 0,08 0,18
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de" 26), die sich auf das „SIPRI“ (Stockholm 
International Peace Research Institute) be-
rufen.

Es werden an dieser Stelle bewußt Zeitungen 
und Zeitschriften zitiert, da sie die Hauptin-
formationsquellen für große Teile der Öffent-
lichkeit darstellen und somit vielfach einzig 
mögliche Grundlage öffentlicher Diskussionen 
sind. Wer sich genauer informieren will, soll-
te sich stets primäres Quellenmaterial be-
schaffen. Dies ist in diesem Bereich jedoch 
sehr schwierig, meist aussichtslos. Deshalb 
muß man auf Schätzungen und Zusammen-
stellungen von spezialisierten Instituten zu-
rück 27greifen ).

26) „Europäische Wehrkunde" 12/76, S. 640:
„Im Jahr 1975 betrugen die Waffenlieferungen der 
Hauptanbieter in Millionen Dollar:
USA 1 769
UdSSR 1 652
Großbritannien 503
Frankreich 477
Bundesrepublik Deutschland 118
Italien 65"
Zu den Quellen muß angemerkt werden, daß die 
Definition des „zu exportierenden Rüstungsgutes" 
mehr als unscharf ist und zumeist nur für ganze 
Waffensysteme oder Munition nach entsprechen-
den nationalen Auffassungen oder statistischen 
Erhebungsmaßstäben vorgenommen wird. Zuliefe-
rungen oder Ersatz- und Instandsetzung werden 
häufig nicht zu dieser Kategorie gezählt.
Für die Bundesrepublik Deutschland gelten ver-
gleichsweise strenge Maßstäbe. Aber auch hier 
machen sich Bestrebungen der Industrie breit, die 
— gestützt auf arbeitsmarktpolitische Argumente 
— die Steigerung des Rüstungsexports zum Ziel 
haben. Bedenklich ist bereits heute zweierlei:
— Zulieferungen zu Wafens ystemen, die bei Fir-
men ausländischen Rechts hergestellt werden 
(z. B. die französische Firma EUROMISSILE für die 
Panzerabwehr-Lenkraketen MILAN und HOT), ver-
lieren mit ihrem Einbau den Charakter von 
„Kriegswaffen". Das Herstellerland ist also End-
verbleibsland. Handelt es sich dabei um ein 
NATO-Land oder ein gleichgestelltes Land, ist 
dieser Erxport über einen Dritten völlig legal. HOT 
und MILAN sollen auf diese Weise mit deutschen 
Zulieferungen bereits in Syrien und Ägypten 
sein.
— Es gibt Lücken im Kriegswaffenkontrollgesetz. 
Der Export von Trainingsflugzeugen wird beispiels-
weise lediglich von den vergleichsweise freizügi-
gen Bestimmungen des Außenwirtschaftsgesetzes 
eingeschränkt. Diese Flugzeuge können aber in 
der Regel mit wenigen zusätzlichen Maßnahmen 
in leichte Kampfflugzeuge umgerüstet werden. Das 
gilt auch für den ALPHA-Jet.
— Eine weitere Lücke ist der Export militärischer 
Dienstleistungen wie logistische Beratung, Aus-
bildung durch deutsche Zivilkräfte, die durchaus 
im Empfängerland einen militärischen Dienstgrad 
erhalten können.
27) Als besonders geeignete Quellen für den ge-
samten Bereich Rüstung, Abrüstung, Streitkräfte, 
Streitkräftevergleich, Rüstungsausgaben, Rü- 

Für die Genehmigung kommerzieller Rü-
stungsexporte aus der Bundesrepublik ist das 
Wirtschaftsministerium zuständig. Dabei wer-
den das Auswärtige Amt im Hinblick auf die 
außenpolitische Bewertung und das Verteidi-
gungsministerium mit dem Ziel einer sicher-
heitspolitischen Beurteilung des beabsichtig-
ten Exportvorhabens beteiligt.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu 
wissen, daß die internationale Rüstungsko-
operation, die u. a. zur Verbilligung der Rü-
stungsaufwendungen führen soll, in gewissem 
Sinne die gleichzeitige Anbindung an das Ex-
portverhalten der Partnerstaaten bedeuten 
kann. Da einige Partnerstaaten aus wirt-
schaftlichem Interesse eine Steigerung ihres 
Rüstungsexportes anstreben, kann die Bun-
desregierung aufgrund grundsätzlicher politi-
scher Erwägungen bei gemeinsam entwickel-
ten und gefertigten Waffensystemen in den 
Entscheidungszwang zwischen Export und 
Kooperation geraten.

Rüstungsexporte werden in der Regel nur bei 
Abgabe einer verbindlichen Endverbleibser-
klärung genehmigt. Diese besagt im allgemei-
nen, daß die Weiterveräußerung der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung der Bundesre-
gierung bedarf.

Lediglich gegenüber NATO-Verbündeten be-
stehen keine grundsätzlichen Beschränkungen 
für den Export von Kriegswaffen und sonsti-
gen Rüstungsgütern. In „Spannungsgebiete" 
werden insbesondere bei unmittelbarer 
Kriegsgefahr weder Waffen noch militä-
risches Gerät exportiert. Danach wird aus-
nahmslos verfahren; auch bei sogenannten 
Defensivwaffen 28).

Nach den Beschlüssen des Bündnisses leistet 
die Bundesrepublik Verteidigungshilfe an 
Verbündete. Dabei handelt es sich um Rü-
stungslieferungen von Regierung zu Regie-
rung, die vorwiegend aus Überschußbestän-
den der Bundeswehr bestehen.

stungsexport usw. sind die folgenden „Jahrbü-
cher" zu nennen:
„The Military Balance (Jahr)“, Hrsg.: The Interna-
tional Institute for Strategie Studies (IISS), 
London.
„World Armaments and Disarmament, SIPRI Year- 
book (Jahr)", Hrsg.: Stockholm International Pea-
ce Research Institute (SIPRI) Seveavägen 166, S- 
11346 Stockholm, Schwedan.
28) Siehe hierzu Art. 26 Abs. 2 GG und das „Ge-
setz über die Kontrolle von Kriegswaffen' 
(KWKG) vom 20.4. 1961. Vergleiche aber auch 
Fußnote 26; danach scheint das Prinzip bereits 
durchlöchert zu sein.
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Insgesamt betrachtet verhält sich somit die 
Bundesrepublik in bezug auf den Rüstungsex-
port grundsätzlich restriktiv.

Für den Rüstungsexport bestehen ins einzelne 
gehende gesetzliche Regelungen. Angesichts 
jüngster Entwicklungen im Bereich der Rü-
stungskooperation darf ihre Praktikabilität 
aber bezweifelt werden.

Im Außenwirtschaftsgesetz (AWG) wird be-
stimmt, daß mit dem Ziel, Friedensstörungen 
zu verhindern, die Ausfuhr und Einfuhr Von 
Waffen, Munition und Kriegsgerät beschränkt 
werden kann.

Als Ausführungsgesetz zu Artikel 26 (2) des 
Grundgesetzes wurde das Gesetz über die 
Kontrolle von Kriegswaffen (KWKG) erlas-
sen. Es besagt, daß die Herstellung, die Beför-
derung und das Inverkehrbringen von Kriegs-
waffen von der Bundesregierung genehmigt 
werden muß. Die Genehmigung ist zu versa-
gen, wenn die Gefahr besteht, daß Kriegswaf-
fen bei einer friedensstörenden Handlung ver-
wendet werden oder wenn Grund zu der An-
nahme besteht, daß die Genehmigung völker-
rechtliche Verpflichtungen der Bundesrepu-
blik verletzen oder deren Erfüllung gefährden 
würde. Erteilte Genehmigungen können Wi-
derrufen werden. Darüber hinaus erwachsen 
der Bundesrepublik Rüstungs- und andere Be-
schränkungen aus dem Vertrag über die 
Westeuropäische Union (WEU). Sie hat au-
ßerdem freiwillig auf die Herstellung von 
ABC-Wa

29

ffen und anderer, vornehmlich 
schwerer und strategischer Offensivwaffen 
verzichtet ).

Die Einllußnahme der Bundesregierung auf 
die Export- und Produktionsabsichten und das 
Verhalten der Rüstungswirtschaft muß aus 
politischen Gründen in volem  Umfang ge-
währleistet sein.
Um den Dialog mit der Industrie nicht nur auf 
der Durchführungsebene — wobei nur kurz-
fristige Steuerungsmöglichkeiten bestünden 
—- zu pflegen, hat Sich zwischen Rüstungs-
wirtschaft und der politischen Leitung der 
Bundeswehr ein Rüstungswirtschahlicher Ar-
beitskreis (RüAK) 30 )  gebildet. Dadurch ist es

29) Siehe hierzu: Pariser Verträge vom 23. 10. 
1954 als vertragliche Grundlage der WEU, insbe-
sondere Anlage I zu Protokoll III über Rüstungs-
kontrollvereinbarungen für das europäische Fest-
land.
30) Der RüAK hat aus dem Bereich der Wirtschaft 
etwa 30 Mitglieder. Davon sind 20 hochrangige 
Industrievertreter, zumeist Vorstandsvorsitzende. 
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möglich, in Gesprächen auf hoher Ebene be-
stimmte Absichten und Erkenntnisse des Mi-
nisteriums wie im Gegenzug die der Wirt-
schaft zu verdeutlichen. Die Wirtschaft und 
die Bundeswehr vermögen sich darauf einzu-
stellen, volkswirtschaftliche Fehlentwicklun-
gen können vermieden werden und die Erfah-
rungen beider Seiten werden wechselweise 
frühzeitig nutzbar. Eine ähnliche Einrichtung, 
die NIAG31 ), gibt es auch auf NATO- 
Ebene.

Das Bundesministerium der Verteidigung 
sieht im Forum des Rüstungswirtschaftlichen 
Arbeitskreises ein nützliches Instrument, um 
den gebotenen Informations- und Gedanken-
austausch zwischen der Wirtschaft und den 
zuständigen Behörden zu ermöglichen. Seine 
Mitglieder werden durch den Verteidigungs-
minister berufen. Partnerschaft und Wettbe-
werb sind die Grundlagen der Arbeit dieses 
Arbeitskreises. Bisher tagte der RüAK ein- 
oder zweimal im Jahr in Form von Plenarsit-
zungen. Im RüAK gibt es verschiedene (er-
weiterte) Arbeitsgruppen.

Alle diese Maßnahmen zeigen, daß die jewei-
lige Bundesregierung bemüht war und ist, in 
der Bundesrepublik dem Entstehen eines „Mi-
litärisch-Industriellen Komplexes" entgegen-
zuwirken.

Betrachtet man jedoch praktische Einzelfälle, 
so scheint es, als ob alle genannten Bestim-
mungen und Maßnahmen noch zu wenig be-
wirkt haben. Die Regelungen und Auflagen 
werden, wie zahlreiche Beispiele belegen, in 
vielfacher Hinsicht unterlaufen. So schreibt 
Anton Andreas Guha:

„Vordergründig betrachtet sind die westdeut-
schen Rüstungsexporte relativ gering. Ihr An-
teil am Gesamtexport beträgt etwa 0,2 Pro-
zent, das sind knapp über 400 Millionen 
Mark. Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man 
in Betracht zieht, daß deutsche Rüstungsfir-
men in zunehmendem Maße dazu übergehen, 
Produktionsanlagen in Länder der Dritten 
Welt zu verlagern, was sich in der Inlands-
statistik natürlich nicht niederschlägt.

So baut Messerschmitt-Bölkow-Blohm den 
Hubschrauber Bo 105 auf den Philippinen, 
Krupp produziert in Indien Stahllegierungen 
für Raketen, Lürssen schweißt in Malaysia

Die übrigen Mitglieder vertreten Mittelstand, 
Handwerk, den BDI und die Gesellschaft für 
Wehrtechnik. Bis 1977 waren Gewerkschaften 
oder Arbeitnehmer-Vertreter nicht beteiligt.
31) NIAG = NATO-Industrial-Advisory-Group.
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Schnellboote zusammen, Heckler & Koch 
stellt in Thailand Feuerwaffen und Munition 
her.

Darüber hinaus werden Artikel geliefert, die 
an sich keine Waffen sind, jedoch ohne wei-
teres und wirkungsvoll militärisch eingesetzt 
werden können, wie elektronische Systeme, 
Spezialmaterialien, Maschinen, Ersatztei-
le. 32" )

„Weitgehend unproblematisch ist der Export 
ganzer Waffenschmieden. Gegen die Errich-
tung von Munitionsfabriken hat Bonn bisher 
keine Bedenken erhoben. Selbst die bundesei-
gene Fritz Werner GmbH ist an diesem Ge-
schäft beteiligt. In anderen Fällen wurde das 
Ausfuhrverbot umgangen, indem deutsche 
Firmen als Unterauftragnehmer für Firmen im 
NATO-Bündnis tätig wurden. Auf diese Wei-
se kam Israel Ende der sechziger Jahre zu 
zwölf Raketenschnellbooten der Bremer Lürs-
sen Werft.

Dies war der spektakulärste, aber keineswegs 
der einzige Fall, in dem deutsche Waffen in 
Spannungsgebieten auftauchten. Das deutsche 
G-3-Gewehr der Firma Heckler und Koch, vom 
NATO-Mitglied Portugal in Lizenz gebaut, 
hat im ehemals portugiesischen Kolonial-
busch seine Dienste getan. Im indisch-paki-
stanischen Konflikt 1971 waren von der Bun-
deswehr ausg

33
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dabei." )

Neben dem „Leopard"-Panzer, der bei einer 
Lockerung der Exportbeschränkungen zu ei-
nem Schlager im internationalen Waffenge-
schäft werden könnte, würden einige andere 
in deutscher Produktion hergestellte Waffen, 
die nahezu konkurrenzlos sind, da sie spezifi-
schen Bedürfnissen vieler Länder entgegen-
kommen und zudem sehr kosteneffektiv sind, 
guten Absatz finden (z. B. Fregatten, Schnell-
boote, ferngesteuerte Minenabwehrsysteme, 
konventionelle U-Boote für flache Gewässer, 
Panzer-Abwehrlenkraketen, Panzer-Abwehr- 
hubschrauber, Verbindungshubschrauber, 
Schnellfeuerwaffen, Schützenpanzer, gepan-
zerte Radfahrzeuge, Flugabwehr-Raketen-
panzer ROLAND, MRCA, ALPHA-Jet, Flugab- 
wehrkanonen-Panzer GEPARD, drahtgelenkte 
Torpedos, Luft-Schif -Rakete KORMORAN). 
—
32) Anton Andreas Guha, Für das Waffengeschäft 
lassen sich auch Argumente finden, in: Frankfur-
ter Rundschau vom 13. 1. 1976, S. 10.
33) Siehe „Die Zeit" vom 30. 1. 1976: „Panzer für 
die Exportoffensive". Bei den „Sabre"-Jagdflugzeu- 
gen handelt es sich um die bereits genannte F-86. 

Auf einer Wochenendtagung der Evang. Aka-
demie Arnoldsheim zum Thema „Die deutsche 
Rüstungswirtschaft und die Dritte Welt" ist, 
wie A. Andreas Guha berichtet34 ), über Argu-
mente Für und Wider eines Waifenexportes 
ausführlich diskutiert worden. Die Tagung 
hat nach Guha ergeben, „. .. daß paradoxer-
weise .rationale' Argumente, ökonomische, 
technische und entwicklungspolitische, kaum 
hinreichen, ein Exportverbot für Rüstungsgü-
ter einsichtig zu begründen, wenn es nicht 
gelingt, auc

34

h eine verbindliche .moralische 
Kategorie' zu definieren. Vor allem Me- 
rex-Prokurist a)  Hambrusch begegnete ratio-
nalen Argumenten ebenfalls mit rationalen Ge-
genargumenten, die nicht ohne weiteres abge-
tan werden konnten.

34) Guha, a. a. O.
34) Ende 1975 erregte ein Prozeß in der Bundes-

republik Deutschland Aufsehen, in dem der Allein-
vertretungsberechtigte der Boner  Firma Merex 
AG., Gerhard Mertins, wegen „illegaler Waffen-
geschäfte" unter Anklage stand. Mertins, der sich 
auf Bil igung der Regierung Erhard und Mitwirkung 
des Bundesnachrichtendienstes berief, wurde frei-
gesprochen.

35)  Siehe hierzu etwa WEHRDIENST-BRIEF v. 
4. 4. 1977.

Sichert nicht die Rüstungsproduktion auch 
deutsche Arbeitsplätze? Gelangt ohne die 
Deutschen eine einzige Waffe weniger in die 
Dritte Welt? Bietet nicht gerade die Abhän-
gigkeit der Regierungen der Dritten Welt von 
Nachschub und Ersatzteilen Möglichkeiten 
der Krisenkontrolle, etwa mittels Androhung 
eines Waffenembargos? Lasse sich die Dauer 
und damit die Zahl der Opfer im Kriegsfälle 
nicht gerade dadurch beschränken, daß die 
Wirkung moderner Waffen so stark sei? Wer-
de nicht die Existenz schwacher Staaten (z. B. 
Israels) durch eine hochtechnologisierte Ar-
mee gerade garantiert? Würden nicht die 
Entwicklungsländer im Falle eines weltwei-
ten Stopps des Waffenhandels eine eigene Rü-
stungsindustrie aufbauen, was noch teurer 
käme?"

Die Bundesregierung hat infolge der seit ih-
rem Beschluß vom 16. Januar 1971 eingetrete-
nen Entwicklungen und aufgrund ihrer wach-
senden Kooperationsverpflichtungen ihre bis-
herige Halt 35ung erneut überprüft ).

„Wehrtechnik ist Spitzentechnik" (Mommsen) 
bedeutet, daß von dem relativ geringen Um-
fang an Rüstungsaufwendungen ein hoher 
Rückfluß an allgemeinen, technologischen und 
verfahrensorientierten Erkenntnissen für die 
Gesamtwirtschaft zu erwarten ist. Das gilt ins-
besondere für die Forschung.
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Der Verteidigungshaushalt 1976 wies für di-
rekte wehrtechnische, wehrmedizinische und 
wehrpsychologische Forschung sowie wehr-
wissenschaftliche Planungsforschung mit 
rund 70 Millionen DM nur etwa 0,2 Prozent 
seines Volumens aus. Es ist fraglich, ob damit 
überhaupt das Minimum aufgewendet wurde, 
um durch eigene Erkenntnisse der Behörde 
die erforderliche Kontrolle gegenüber der 
Wirtschaft erfolgreich durchführen zu kön-
nen. Ein Mindestmaß an Forschung und freier 
Entwicklung von Technologien garantiert die 
unerläßliche Unabhängigkeit der Bundeswehr. 
Daneben gewährt das Verteidigungsministe-
rium mit Beschaffungsverträgen, aber auch 
bei bestimmten Entwicklungen und gelegent-
lich auch bei der Materialerhaltung einen be-
sonderen Zuschlag (etwa zwischen 2- und 4 
Prozent) für sogenannte „freie Forschung und 
Entwicklung". Der Gesamtbetrag hierfür dürf-
te 1976 bei 200 Millionen DM gelegen haben, 
also dem Dreifachen der „kontrollierten und 
zielgerichteten Forschung". Bis heute hat das 
Ministerium keine Kontrolle und Steuerung 
über diese Mittel. Bei der vorhandenen Mittel-
enge ist dies völlig unverständlich. Zugleich 
befremdet, daß beim Bundesamt für Wehr-
technik und Beschaffung keine genaue Kartei 
der vom Bund direkt und indirekt finanzierten 
Patente und Lizenzen existieren soll. Hier-
durch wurde den Auftragnehmern von Bun-
deswehraufträgen ein ganz erheblicher Wett-
bewerbsvorteil verschafft.

Zusammenfassend ergibt sich, daß für die 
Bundesrepublik Deutschland aus wirtschaftli-
chen und sicherheitspolitischen (z. B. Mitspra- 
cherecht der Bundesrepublik Deutschland bei 
Rüstungsangelegenheiten in NATO-Gremien 
und Abschätzung der geforderten Preise bei 
Rüstungsimporten) Gründen die Abstützung 
auf eine bestimmte Rüstungskapazität uner-

läßlich ist. Die Qualität der deutschen Rü-
stungsgüter und ihre internationalen Markt-
chancen sprechen für die Existenz eines wirk-
samen Managements der zuständigen Behör-
den und der Industrie. Mit der Industrie wik- 
kelt ausschließlich der zivile Rüstungsbereich 
sämtliche Verträge ab; er führt auch die Ver-
handlungen. Eine generelle Verfilzung von 
militärischen und industriellen Interessen 
zum Nachteil der Bundesrepublik Deutsch-
land gibt es nicht. Selbst Ansätze, die sich 
ausweiten könnten, sind — von Einzelfällen 
abgesehen — nicht erkennbar. Zudem beste-
hen mehrere Kontrollmechanismen, die es er-
lauben, das Gesamtspektrum des Rüstungsge-
schehens ständig ausreichend zu überwachen. 
Wichtigstes Hilfsmittel ist dabei ein lei-
stungsfähiges Kostenrechnungssystem.

Intern erfolgt im Verteidigungsministerium 
die politische Kontrolle durch die Leitung. Sie 
bedient sich eines hochentwickelten Systems 
der Planung, der Kostenermittlung, der Haus-
haltsüberwachung, der Güteprüfung, der 
Preisprüfung, der Erprobung. Außerdem ver-
fügt sie über ein spezielles Referat für Ermitt-
lungen in Sonderfällen.

Daneben bestehen zahlreiche externe Kontrol-
len, die — teils institutionalisiert, teils nicht 
— in das Ministerium hineinwirken. Am wich-
tigsten ist die parlamentarische Kontrolle durch 
den Haushalts- und den Verteidigungsaus-
schuß. Der Bundesrechnungshof überprüft lau-
fend die Wirtschaftlichkeit von Handlungen der 
Behörde. Parlamentarier nehmen ihr Frage-
recht in Anspruch, empfehlen unter Umstän-
den ein bestimmtes Verhalten des Ministe-
riums oder werden auf Anregungen von Ein-
zelpersonen, Firmen, Verbänden und sonsti-
gen Institutionen hin tätig, die sich in vielen 
Fällen auch direkt an das Ministerium wenden.

III. Kann in der Bundesrepublik Deutschland ein 
„Militärisch-Industrieller Komplex" entstehen?

Obgleich generell keine Symptome eines mili-
tärisch-industriellen Komplexes auszumachen 
sind, liefert jedoch eine sektorale oder gar in-
dividuelle Betrachtung nicht von vornherein 
ein derartiges klares Bild. Einzelne Beste-
chungsfälle deuten auf die Versuchungen hin, 
die aus der Dispositionsgewalt von Einzelper-
sonen über große Summen aus dem Verteidi-
gungshaushalt erwachsen können. Die 
Neuordnung des Rüstungsbereiches sollte 

auch hier noch bessere Kontrollmöglichkeiten 
schaffen. Das Fehlverhalten einzelner Perso-
nen wird allerdings nie gänzlich auszuschlie-
ßen sein. Der Schluß von Einzelfällen auf den 
Gesamtbereich ist jedoch nicht korrekt. 
Gleichwohl wird dieser Versuch — vor allen 
Dingen im Rahmen der ideologischen Ausein-
andersetzung — stets wiederholt, weil die 
analytische Gesamtbewertung nicht zum ge-
wünschten Ergebnis führt.
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Häufig wird als Indiz für die Existenz eines 
i militärisch-industriellen Komplexes die Tätig-

keit von ehemaligen Beamten, Angestellten 
und Soldaten der Bundeswehr in der Industrie 
genannt. Dabei konzentriert sich die Kritik 
vornehmlich auf die Verwendung von ehema-
ligen Spitzenkräften des Bundeswehrberei- 

> ches.

Unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
muß die Bundesrepublik Deutschland daran 
interessiert sein, den Erfahrungsaustausch 
zwischen Behörden und Industrie möglichst 
eng zu gestalten. Die Verwendung von Unter-
nehmensleitern in Behörden blieb auf Einzel-
fälle beschränkt und erlangte keine prakti- 

: sehe Bedeutung. Dagegen wechseln viele 
Behördenangehörige und insbesondere Zeit-
soldaten in die Wirtschaft. Der für erforder-
lich gehaltene Personalaustausch findet damit 
nur in einer Richtung statt — und bei Pensio-
nären wohl fast ausschließlich unter gegen-
seitigen Gewinninteressen.

Abgesehen von gesetzlichen Vorschriften, die 
diese Entwicklung begünstigen, bestehen 
zwei Sonderprobleme für Soldaten.

Die Bundeswehr ist auf eine große Zahl von 
Zeitsoldaten angewiesen, die nach ihrer 
Dienstzeit in den zivilen Beruf eingegliedert 
werden müssen. Ein Teil der hochspezialisier-
ten Fachleute findet in Wirtschaftszweigen 
Aufnahme, die für das Verteidigungsministe-
rium arbeiten. Dies ist vor allen Dingen dort 
der Fall, wo ziviler Bedarf kaum besteht (z. B. 
Radar, Triebwerkbau, Flugzeugbau, Schleu-
dersitze, Munition, Fallschirme usw.). Die 
weitaus überwiegende Zahl der ausgeschiede-
nen Zeitsoldaten wird jedoch in Bereichen tä- 
tig, die keine Geschäftsbeziehungen zum Bun-
desministerium der Verteidigung unterhal-
ten.

Spitzenmilitärs scheiden heute im Alter von 
60 oder weniger Jahren aus dem aktiven 
Dienst aus. Das führt häufig dazu, daß sie an-
schließend noch eine adäquate Stellung in der 
zivilen Wirtschaft anstreben. In der Vergan-
genheit haben in der Hauptsache Unterneh-
men, die in größerem Umfange für die Bun-
deswehr arbeiten (wie Dornier, MBB, MTU, 
Rheinmetall, Industriewerke Saar, Deutsche 
Werft AG, Matra, Boeing, Bell Aerospace 
Corp., VFW, ESG, FEG usw.) sowie Wirt-
schaftsverbände ehemalige hohe Offiziere 
und Beamte beschäftigt36 ). Da diesen für die 

36) Alfred Mechtersheimer hat in seinem Beitrag 
„Der militärisch-industrielle Komplex in den USA

37

Übernahme leitender Positionen in den mei-
sten Fällen die Voraussetzungen fehlen, fal-
len ihnen in der Regel sogenannte „Bera-
ter“-Funktionen zu. In der Praxis sind dies 
meistens Verbindungstätigkeiten zum Vertei-
digungsbereich. Dabei wurden überwiegend 
die Kontakte aus der aktiven Zeit ausgenutzt. 
Am spektakulärsten ist wohl das überwech-
seln des erst 50jährigen Rüstungsstaatssekre-
tärs Dr. jur. Siegfried Mann mit voller Staats-
sekretärpension als Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbandes der deutschen Industrie. 
Der verbalen Versicherung, er habe in der 
neuen Stellung „nichts mit Rüstungsdingen" 
zu tun, kann bei der Komplexität von Wirt-
schaftsvorgängen keinerlei praktische Bedeu-
tung beigemessen werden.

Dies Beispiel zeigt deutlich, daß an die mora-
lisch-sittliche Einstellung hoher Beamter und 
Soldaten im Verteidigungs- und speziell im 
Rüstungsbereich besondere Anforderungen 
gestellt werden müssen und daß Fachkompe-
tenz allein kein hinreichendes Eignungsmerk-
mal sein kann.

Das Bundesministerium der Verteidigung hat 
in einem Erlaß vom 7. September 1971 — 
nachdem der Bundesrechnungshof bereits 
1968 auf bedenkliche Interessenkonflikte hin-
gewiesen hatte — bestimmt, daß ehemalige 
Soldaten, Beamte und Angestellte aus dem 
Bereich des Verteidigungsministeriums ent-
weder erst drei Jahre nach dem Ausschei-
den oder bei Vorliegen einer Sonderzustim- 
mung als Gesprächs- oder Verhandlungspart-
ner zugelassen werden. Die Sonderzu

37

stimmung 
darf nur in klar geregelten Ausnahmefällen 
erteilt werden ).

Durch diese Regelung geht allerdings auch 
Fachwissen verloren. Andere Staaten — ins-
besondere solche, bei denen Berufssoldaten 
noch früher aus dem Dienst ausscheiden — 
gliedern dieses Fachwissen bewußt in die 
Wirtschaft ein. Der erwähnte Erlaß spricht 
sich jedoch klar zugunsten einer Entkoppe-
lung von Verteidigungsbereich (Militärs und 
Zivilbedienstete) und Rüstungswirtschaft aus. 
Die möglichen Nachteile des „entgangenen

und in der Bundesrepublik Deutschland", a. a. O., 
S. 27 und 28, zwei Listen mit Namen ehemaliger 
höherer Offiziere der Deutschen Wehrmacht und 
der Bundeswehr, die Funktionen in der Wirtschaft 
hatten bzw. noch haben, veröffentlicht. Diese Liste 
ließe sich heute leicht fortsetzen.
37) In letzter Zeit bildet sich bei der Industrie die 
Praixs heraus, den Pensionären Angestellten-Ver- 
träge zu geben, um den Erlaß von 1971 zu unter-
laufen.
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Fachwissens" werden bewußt in Kauf genom-
men.

Die anhaltende und zunehmende Einstellung 
von ausgedienten hohen Beamten, Soldaten 
und Angestellten im Gesamtbereich der Rü-
stungswirtsch 38aft ) wird vom Verteidigungs-
ministerium mit wachsendem Unbehagen re-
gistriert, zumal eine echte, nicht verteidi-
gungsspezifische Managementtätigkeit bis 
heute die wenigsten „Ehemaligen" haben 
übernehmen bzw. ausfüllen können. Ihr 
„Wert" für das jeweilige Unternehmen 
scheint primär in ihren persönlichen Kontak-
ten zum militärischen Bereich und in ihren 
rüstungsbezogenen Kenntnissen zu liegen. Es 
kann deshalb davon ausgegangen werden, 
daß die rüstungsorientierte Industrie nur zwei 
wesentliche Motive für die Beschäftigung die-
ses Personenkreises kennt:

— „Dankbarkeit" für frühere „gute Dienste" 
und

— berechtigte Erwartungen einer Einflußnah-
me auf die Vergabe von Aufträgen.

Beide Motive müssen aus der Sicht des Ver-
teidigungsministeriums erklärtermaßen als 
ebenso schädlich wie verwerflich angesehen 
werden.

(
In einigen Sektoren der Wirtschaft hängen 
einzelne Betriebe sehr stark von Rüstungsauf-
trägen ab. Dies gilt, wie bereits erwähnt, vor 
allen Dingen für die Bereiche der Munitions-, 
der Waffen- und der Flugzeugindustrie sowie 
vereinzelt auch bei Maschinenbau, Elektronik 
und Schiffbau. Aufgrund dieser Abhängigkeit 
können Zwänge durch die erforderlichen Ver-
änderungen der Auftragslage oder die Bil-

dung von monopolartigen Angebotssituatio-
nen entstehen.

Abschließend sei hier festgehalten, daß jeder, 
der dem militärisch-industriellen Komplex 
in der Bundesrepublik nachspüren will, immer 
nur Mikrobereiche finden wird, in denen par-
tielle Interessenidentität zwischen Militärs 
und Industrie (verkörpert durch Industrielei-
ter, Manager, Aufsichtsräte) besteht. Eine 
Ausweitung dieser Bereiche ist jedoch mög-
lich und wird wohl auch von der Bundesre-
gierung befürchtet. Davon zeugen verschiede-
ne Grundsatzerlasse und Weisungen des Ver-
teidigungsministeriums sowie Beschlüsse der 
Bundesregierung. Um den möglichen Gefah-
ren (dies betrifft auch den in diesen Tagen 
zunehmenden Waffenexport und die wach-
sende „Durchlöcherung" entsprechender Ver-
fahren) rechtzeitig entgegentreten zu können, 
bedarf es daher ständiger und genauer Über-
prüfung.

Besonders aufmerksam werden daher Macht-
konzentrationen beobachtet, die diesen Zielen 
zuwiderlaufen, seien sie im industrielen,  im 
politischen oder im behördlichen Bereich an-
gesiedelt. Andererseits sind auch mögliche 
Interessengegensätze zwischen Kooperation 
und Export, zwischen Arbeitsplatzsicherung 
und Wirtschaftlichkeit der Vergabe, zwischen 
politischer Empfehlung und sachlicher Not-
wendigkeit, zwischen Kameraderie und 
Pflicht sowie zwischen Verlockung und Er-
messen zu berücksichtigen.

38) Uber „Freundeskreise", „Clubs" und „Gesell-
schaften" scheint es sogar Kontaktstellen und ein 
recht gut funktionierendes Informationssystem 
zwischen Topmanagern der Industrie und Spitzen-
militärs zu geben.
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Manfred A. Dauses/Dieter O. A. Wolf: Weltraum und Sicherheit

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 14/78, S. 3—21

Der Absturz des sowjetischen Atomsatelliten am 29. 1. 1978 hat der Weltöffentlichkeit 
drastisch die Gefahren vor Augen geführt, die von der militärischen Nutzung des Welt-
raums ausgehen können. Besorgniserregend ist der hohe Anteil der militärischen Welt-
raumtätigkeiten von etwa 60 °/o an den gesamten Weltraumaktivitäten. Das Schwer-
gewicht der heutigen militärischen Raumfahrtnutzung liegt im Einsatz von Spionage-
satelliten, deren erste bereits 1960 gestartet wurden. Sie dienen u. a. der Überwachung 
und Kontrolle der Abrüstungsverpflichtungen (SALT-Abkommen). In letzter Zeit ist 
durchgedrungen, daß die beiden Supermächte auch Raumwaffensysteme entwickeln und 
teilweise bereits getestet haben. So haben die Sowjets seit 1967 Testflüge mit FOBS und 
seit 1968 mit sog. Killer-Satelliten durchgeführt; die USA planen mit konventionellen 
Gefechtsköpfen ausgerüstete Boden-Raum-Systeme zum Einsatz gegen feindliche Raum-
flugkörper.
Die Herausbildung einer besonderen Völkerrechtsordnung für den Weltraum war anfäng-
lich eng mit der Frage allgemeiner und vollständiger Abrüstung verbunden. Erst Anfang 
der sechziger Jahre stimmten die Sowjets einer Abtrennung der Weltraum- von der Ab-
rüstungsfrage zu und gaben damit grünes Licht für die Unterzeichnung des Weltraum-
grundsatzvertrages von 1967. Dieser erklärt den Weltraum und die Himmelskörper zu 
hoheitsfreien Gebieten, deren Erforschung und Nutzung frei sind. Ein besonderes 
Weltraumhaftungsübereinkommen von 1972 regelt die Staatenhaftung für Schäden 
durch Weltraumgegenstände (absolute Haftung ohne Begrenzung der Haftungshöhe). Da 
die Großmächte jedoch nicht bereit sind, das seit 1975 aufliegende Weltraumregistrie-
rungsübereinkommen zu unterzeichnen, fehlen die Voraussetzungen einer wirksamen 
Überwachung und Kontrolle.
Heiß umstritten ist die Entmilitarisierungsklausel des Artikels 4 des Weltraumgrundsatz-
vertrages. Die Effektivität dieser Klausel wird u. a. ferner dadurch in Frage gestellt, daß 
Auslegungsdivergenzen hinsichtlich des Bedeutungsinhaltes von „friedlich" bestehen 
(nicht-militärisch bzw. nicht-aggressiv). Umstritten ist auch die Zulässigkeit der Welt-
raumspionage, die von den Sowjets grundsätzlich als völkerrechtswidrig, von der west-
lichen Welt dagegen als eine vitale Forderung der Selbsterhaltung verstanden wird. Die 
Schwierigkeiten beweisen, daß bisher nur Ansatzpunkte zu einer Friedensordnung be-
stehen und daß die Gefahr zukünftiger militärischer Konflikte im Weltraum nicht von der 
Hand zu weisen ist.

Berichtigung

In dem Aufsatz von Wilhelm Hankel „Die Dollarschwäche — Gründe und 
Hintergründe" (B 12/78 vom 25. März 1978) wurde auf Seite 5 infolge eines 
technischen Versehens die Konferenz von Bretton-Woods auf das Jahr 
1949 datiert. Die richtige Jahreszahl ist 1944.



Günter Walpuski/Dieter O. A. Wolf: Der „Militärisch-Industrielle Komplex“

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 14/78, S. 23—38

Der „Militärisch-Industrielle Komplex“ stellt ein weitgehend unbekanntes „Geflecht“ von 
personalen, organisatorischen und interessengebundenen Beziehungen in und zwischen 
den Bereichen Militär, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft dar, mit der Tendenz, durch 
wechselseitige Verstärkung seine Position in Staat und Gesellschaft permanent auszu-
dehnen, auf politische Entscheidungen zunehmend Einfluß zu gewinnen und selbst un-
kontrollierbar zu bleiben. Die Vermutung, zwischen Militärs und Industrie könnte Interes-
senidentität im Hinblick auf verstärkte Aufrüstung oder zumindest auf Gegnerschaft zur 
Abrüstung bestehen, klingt zunächst einmal plausibel und scheint zumindest aufgrund 
bekannter historischer und gegenwärtiger Beispiele nicht von vornherein abwegig zu sein. 
So gibt es ohne Zweifel in den Vereinigten Staaten eine „stille Koalition" von Militärs 
und Rüstungsproduzenten, die ihre Interessen gegenüber dem Kongreß und der Regie-
rung massiv vertreten. Umstritten ist jedoch, wieweit das Vorgehen dieser Gruppe 
demokratische Verhaltensweisen verletzt bzw. eine Gefahr für die Demokratie oder in der 
Außenwirkung auch für den internationalen Bereich darstellt. Die seit Ende der sechziger 
Jahre in den USA stattfindende Diskussion macht diese Problematik deutlich.
In ähnlicher Weise trifft dies — unter den Bedingungen eines anderen politischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Ordnungssystems — für die Sowjetunion zu. Auch hier 
kann mit Recht von einem „Militärisch-Industriellen Komplex“ gesprochen werden, der 
aus höheren Parteifunktionären, führenden Militärs und Managern der Schwerindustrie 
besteht. Diesen Führungseliten ist im Interesse der eigenen Machtstabilisierung ebenfalls 
daran gelegen, Bedrohungsvorstellungen zu „erzeugen" sowie eine gewisse internationale 
Spannung zu erhalten.
Gibt es in der Bundesrepublik Deutschland einen „Militärisch-Industriellen Komplex"? 
In der Nachkriegszeit wurden die Kapazitäten für die Rüstungsindustrie nur zögernd in 
geringem Umfange aufgebaut. Hinzu trat die politische Bündnisorientierung und die 
marktwirtschaftlich bedingte Import-Offenheit. Im Gegensatz zu anderen Staaten, bei 
denen neben wirtschaftlichen bestimmte außen- und sicherheitspolitische Beweggründe 
gegeben sind, sieht die Bundesrepublik Deutschland keinen besonderen Anlaß für die 
Förderung der Rüstungswirtschaft. Die Diagnose eines militärisch-industriellen Kom-
plexes in der Bundesrepublik Deutschland ist deshalb bisher auch nicht überzeugend 
gelungen. Gerade die hiesige Situation widerlegt auch die These, der „Militärisch-Indu-
strielle Komplex“ sei ein besonderes Kennzeichen kapitalistischer Gesellschaften.
Für die Bundesrepublik Deutschland ist der Gesamtbereich des Rüstungswesens durch 
eine Fülle von Verfassungsvorschriften, Gesetzesnormen und verwaltungsinternen Er-
lassen, Weisungen und Verordnungen geregelt. Die Transparenz, die dadurch geschaffen 
wird, dürfte in keinem anderen Staat so ausgeprägt gegeben sein. Die politische Kontrolle 
über Rüstungsangelegenheiten ist nach innen und nach außen grundsätzlich gewährleistet. 
Trotz dieser recht positiven Aussage müssen mögliche „Ansätze" unterbunden werden. 
Verschiedene Grunderlasse und Weisungen des Verteidigungsministeriums sowie Be-
schlüsse der Bundesregierung zeugen von entsprechenden Befürchtungen. Um den mög-
lichen Gefahren (dies betrifft auch den in diesen Tagen zunehmenden Waffenexport und 
die wachsende „Durchlöcherung" entsprechender Verfahren) rechtzeitig entgegenireten 
zu können, bedarf es ständiger und genauer Überprüfung. Besonders aufmerksam werden 
daher Interessenkonzentrationen beobachtet, seien sie im industriellen, im politischen 
oder im behördlichen Bereich angesiedelt.
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